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Gesetz
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Versorgungswerksgesetzes NRW

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Versorgungswerksgesetzes NRW

Vom 30. Mai 2023

Artikel 1
Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-West-
falen vom 5. April 2005 (GV. NRW. S.  252), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 230) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Die monatlichen Bezüge nach Satz  2 dürfen nicht 
mehr als ein Zwölftel des in  § 5 Absatz 1 Nummer 8 
Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes vom 15. Okto-
ber 2002 (BGBl.  I S.  4144) festgelegten jährlichen 
Höchstbetrags betragen.“

2.  § 15 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „ (5) Soweit der sich nach §  5 Absatz  1 Satz  3 erge-
bende Betrag nicht erreicht ist, steigen die monat-
lichen Bezüge nach § 5 Absatz 1 Satz 2 jährlich zum 
1. Juli um den Prozentsatz der jährlichen Anpassung 
nach Absatz 3, mindestens aber um 6,5 Prozent.“

Artikel 2
Änderung des 

Versorgungswerksgesetzes NRW

 § 4 des Versorgungswerksgesetzes NRW vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 544), das durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S.  992) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1.  nach Maßgabe des Landeshaushalts einen Zu-
schuss gewähren sowie“

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

2.  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 kann das Land 
zum Zwecke des Nachteilsausgleich der Mitglieder in der 
Aufbauphase des Versorgungswerks nach Maßgabe des 
Landeshaushalts einen Zuschuss zu den Anrechten der 
Mitglieder des Versorgungswerks aus Nordrhein-Westfa-
len gewähren. Die Höhe des Zuschusses wird auf die 
Summe von 50 Prozent der auf die nordrhein-westfäli-
schen Mitglieder des Versorgungswerks entfallenden Roh-
überschüsse des Versorgungswerks der jeweiligen Jahre 
begrenzt. Diese werden aus dem sich zum jeweiligen Bi-
lanzstichtag ergebenden Anteil, den die nordrhein-west-
fälischen Mitglieder an der Gesamtdeckungsrückstellung 
haben, ermittelt. Soweit für das Jahr der Zuschussgewäh-
rung Zuführungen zur Rückstellung für satzungsgemäße 
Überschussbeteiligungen erfolgten, wird die Summe die-
ser Zuführungen auf den Zahlbetrag angerechnet. Eine 
Auszahlung von Teilbeträgen ist möglich.“

Artikel 3
Inkrafttreten

 (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
1. Juli 2023 in Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Mai 2023

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i

– GV. NRW. 2023 S. 272

2022

Achte Änderung der Satzung 
der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung)

Vom 11. Mai 2023

Aufgrund des § 13 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 
des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 
November 1984 (GV. NRW. S.  694, ber. S.  748) hat der 
Kassenausschuss die folgende Satzung beschlossen:  

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe vom 24. November 2014 (GV. NRW. 
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2015, S.  40, ber. S.  235), die zuletzt durch Satzung vom 
18. Juli 2019 (GV. NRW. S. 516) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach der Angabe zu §  6 wird die folgende An-
gabe zu § 6a eingefügt:

   „§ 6a Virtuelle Sitzungen des Kassenausschusses“.

 b)  Nach der Angabe zu § 54 wird die folgende An-
gabe zu § 54a eingefügt:

   „§ 54a Finanzwirtschaft, Wirtschaftsführung und 
Rechnungswesen“.

 c)  Die Angabe zu § 55 wird wie folgt gefasst:

   „§  55 Abrechnungsverbände und Finanzierungs-
verfahren“.

 d)  In der Angabe zu § 59c werden die Wörter „Opti-
onen zur Zahlung“ durch die Wörter „Ratenweise 
Tilgung“ ersetzt. 

 e)  Die Angaben zu den §§  59d bis 54f werden wie 
folgt gefasst:

   „§  59d Nachträgliche Neuberechnung von Ein-
malbetrag und ratenweiser Tilgung

   §  59e Finanzieller Ausgleich bei Personalüber-
gang

   §  59f Insolvenzsicherung bei ratenweiser Til-
gung“

 f)  Nach der Angabe zu § 59f werden folgende Anga-
ben zu den §§ 59g und 59h eingefügt:

   „§ 59g Kosten der versicherungsmathematischen 
Gutachten

   § 59h Durchführungsvorschriften“

 g)  In der Angabe zu §  65 werden die Wörter „von 
Beiträgen, Umlagen, Sanierungsgeldern und Zu-
satzbeiträgen“ durch die Wörter „der Aufwen-
dungen für die Pfl ichtversicherung“ ersetzt.

 h)  Die Angabe zu § 79 wird wie folgt gefasst:

   „§  79 Übergangsregelungen zu den §§  15a und 
15b“

 i)  Nach der Angabe zu § 79 wird folgende Angabe 
zu § 79a eingefügt:

   „§  79a Vollständige Beibehaltung der kapitalge-
deckten Finanzierung im Abrechnungsverband 
II“

2.  § 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „1Die in der Satzung festgelegten Voraussetzungen 
und Inhalte der Einzelversicherungsverhältnisse so-
wie die Versicherungsleistungen richten sich nach 
den Bestimmungen des Tarifvertrags über die zu-
sätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal 
– (ATV-K).“

3.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Der Kassenausschuss beschließt über grund-
sätzliche Angelegenheiten. 2Hierzu gehören insbe-
sondere

 1.  die Satzung einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen für die freiwillige Versiche-
rung und ihre Änderungen,

 2.  die Bestellung der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars nach § 8,

 3.  die Feststellung und Änderung des Wirtschafts-
plans, die Feststellung des Jahresabschlusses 
und die Verwendung des Bilanzgewinns oder die 
Deckung des Bilanzverlustes, die Entlastung 
der  Leiterin/des Leiters der Kasse und der Ge-
schäftsführerin/des Geschäftsführers sowie die 
Bestellung einer Wirtschaftsprüferin/eines Wirt-
schaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft,

 4.  die Aufwendungen für die Pfl ichtversicherung 
nach §  61 sowie der Anteil der Umlagefi nanzie-

rung und der kapitalgedeckten Finanzierung und 
die daraus resultierenden Hebesätze im Abrech-
nungsverband II nach § 55 Absatz 3 Satz 4,

 5.  die Verteilung der Überschüsse nach den §§  66 
und 68 sowie Maßnahmen zur Deckung von Fehl-
beträgen nach § 59,

 6.  Richtlinien zum Vollzug der Satzung,

 7.  die Zustimmung zu Durchführungsvorschriften,

 8.  die Zustimmung zur Aufnahme von Mitgliedern, 
die unter § 3 Nummer 4 fallen,

 9.  die Verwendung des Vermögens bei der Aufl ösung 
der Kasse nach § 10,

 10.  Einsprüche gegen Entscheidungen der Kasse, so-
fern diese dem Einspruch nicht stattgibt nach 
§ 46 Absatz 7 und

 11.  die Anhörung zur Bestellung einer Geschäftsfüh-
rerin/eines Geschäftsführers.“

4.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) 1Der Kassenausschuss muss jährlich einmal 
tagen. 2Zu den Sitzungen des Kassenausschusses 
lädt die Vorsitzende/der Vorsitzende die Mitglie-
der und die Aufsicht mit einer Frist von mindes-
tens 14 Tagen unter Bekanntgabe der im Beneh-
men mit der Geschäftsführerin/dem Geschäfts-
führer festgesetzten Tagesordnung in Textform 
ein. 3Die Frist gilt als gewahrt, wenn die Ladung 
17 Tage vor der Sitzung zur Post gegeben oder 
per E-Mail versandt wird. 4Die Vorsitzende/der 
Vorsitzende hat die Verhandlungsgegenstände 
aufzunehmen, die ihr/ihm von mindestens vier 
Mitgliedern des Kassenausschusses innerhalb ei-
ner Frist von 21 Tagen vor der Sitzung vorgelegt 
werden.“

 b)  Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

   „(9) 1In geeigneten Fällen kann die Vorsitzende/
der Vorsitzende ohne Sitzung in Textform oder 
auf elektronischem Weg abstimmen lassen. 2Auf 
Antrag von mindestens vier Mitgliedern des Kas-
senausschusses ist jedoch eine mündliche Bera-
tung und Abstimmung in einer Sitzung herbeizu-
führen. 3Die Vorsitzende/Der Vorsitzende infor-
miert die Mitglieder des Kassenausschusses und 
die Geschäftsführerin/den Geschäftsführer un-
verzüglich über das Abstimmungsergebnis. 4Da-
bei hat sie/er den gleichen Weg wie bei der Ab-
stimmung zu wählen.“ 

5.  Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

 „§ 6a
 Virtuelle Sitzungen des Kassenausschusses

  (1) 1Sitzungen des Kassenausschusses können auch 
ohne physische Präsenz der Mitglieder oder eines 
Teils der Mitglieder abgehalten werden (virtuelle 
Sitzungen). 2Die Entscheidung über die Durchfüh-
rung einer Sitzung in virtueller Form trifft die Vor-
sitzende/der Vorsitzende des Kassenausschusses im 
Benehmen mit der Leiterin/dem Leiter der Kasse.

  (2) Virtuelle Sitzungen des Kassenausschusses sollen 
in Bild und Ton übertragen werden.

  (3) 1Im Falle einer virtuellen Sitzung gelten zuge-
schaltete Mitglieder als anwesend im Sinne von § 6 
Absatz  7 Satz  1, solange sie zumindest über eine 
Tonverbindung zu den übrigen Teilnehmenden ver-
fügen. 2Im Falle einer hybriden Sitzung gilt entspre-
chendes für die nach Satz 1 zugeschalteten Mitglie-
der. 3Die per Bild- und/oder Tonübertragung teil-
nehmenden Mitglieder stellen die Wahrung der 
Nichtöffentlichkeit der Sitzung in eigener Verant-
wortung sicher.

  (4) 1Die Stimmabgabe zur Beschlussfassung erfolgt 
bei Mitgliedern, die per Bild und Ton teilnehmen, 
über das Heben einer Hand, welches im Bild erkenn-
bar ist, und bei Mitgliedern, die ausschließlich per 
Ton teilnehmen, über eine Einzelabfrage durch die 
Vorsitzende/den Vorsitzenden und eine klar artiku-
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lierte Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung. 2Im 
Anschluss an die Stimmabgabe gibt die Vorsitzende/
der Vorsitzende das Abstimmergebnis bekannt. 3Ein-
wände hiergegen können nur bis zum Aufruf des 
nächsten Tagesordnungspunktes nach Bekanntgabe 
des Abstimmergebnisses erhoben werden.    

  (5) Alle weiteren Regelungen zu den Sitzungen und 
zur Beschlussfassung des Kassenausschusses bleiben 
unberührt, soweit die Absätze 1 bis 4 keine davon 
abweichenden Festlegungen enthalten.“

6.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Aufsicht über die Kasse übt das für 
Kommunales zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen aus.“

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(3) 1Verletzt ein Beschluss des Kassenausschus-
ses das geltende Recht, so hat die Leiterin/der 
Leiter der Kasse den Beschluss zu beanstanden. 
2Sie/er kann hierzu durch die Aufsicht angewie-
sen werden. 3§  19 Absatz  1 der Landschaftsver-
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S.  657) in der jeweils geltenden 
Fassung fi ndet entsprechende Anwendung. 4An 
die Stelle der Landschaftsversammlung tritt der 
Kassenausschuss.“

7.  § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) 1Im Fall der Aufl ösung sind zunächst die Ver-
bindlichkeiten der Kasse gegenüber Dritten zu er-
füllen. 2Im Übrigen sind zunächst die Ansprüche der 
Rentenempfänger auf Leistungen, soweit sie auf ar-
beitnehmerfi nanzierten Beitragsleistungen, Eigenbe-
teiligungen der Pfl ichtversicherten oder bis zum 
31.  Dezember 1977 entrichteten Beiträgen beruhen, 
sicherzustellen und dann die Anwartschaften der bei 
der Kasse versicherten Personen auf diese Leistun-
gen abzufi nden. 3Aus dem restlichen Kassenver-
mögen sind die Ansprüche der Rentenempfänger 
hinsichtlich anderer als der in Satz  2 angeführten 
Leistungsteile abzufi nden.“ 

8.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) 1Ist in dieser Vereinbarung vorgesehen, dass 
nur die in dem in der Vereinbarung festgelegten 
Zeitpunkt vorhandenen pfl ichtversicherten Be-
schäftigten weiterhin zu versichern sind, so kann 
die Zahlung eines Abgeltungsbetrages verlangt 
werden, der nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik gewährleistet, dass zu-
sammen mit den Aufwendungen für die Pfl icht-
versicherung nach §  61 die Verpfl ichtungen auf 
Grund

  1.  der Ansprüche und Anwartschaften im Sinne 
des §  15a Absatz  1 beziehungsweise im Sinne 
des §  59b Absatz  2 und der verfallbaren An-
wartschaften aus den am Stichtag bestehenden 
Pfl ichtversicherungen und

  2.  der künftigen Ansprüche und Anwartschaften 
aus den am Stichtag bestehenden Pfl ichtversi-
cherungen

   auf Dauer erfüllt sind und die Verwaltungskosten 
abgedeckt werden können. 2Als Stichtag gilt der 
Tag des Ausscheidens. 3§ 15 Absatz 5, § 15a Ab-
sätze 2 bis 6 beziehungsweise § 59a Absatz 7 und 
§ 59b Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) 1Im Rahmen der Vereinbarung kann vorgese-
hen werden, dass nach Ablauf eines mit dem 
 Mitglied festzulegenden Zeitraums die den Be-
rechnungen nach Absatz  2 zugrundeliegenden 
versicherungsmathematischen Annahmen unter 
Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Ent-
wicklung überprüft werden. 2Ergeben sich Über-
zahlungen, sind diese zu verrechnen. 3Ergeben 
sich Fehlbeträge, ist das Mitglied zum Ausgleich 

verpfl ichtet. 4Scheidet ein Mitglied aus, so ist auf 
den Ausgleichsbetrag nach §  15a beziehungs-
weise den Einmalbetrag nach §  59b der bereits 
geleistete Abgeltungsbetrag anzurechnen.“

9.  § 12a Absatz 1 bis 6 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Ein Mitglied der Kasse, das einem Dritten, der 
nicht Mitglied in demselben Abrechnungsverband 
der Pfl ichtversicherung ist, Personal stellt (zum Bei-
spiel nach § 4 Absatz 3 TVöD), ist, vorbehaltlich der 
Regelungen in den folgenden Absätzen, verpfl ichtet, 
für die dem Dritten gestellten Pfl ichtversicherten 
und die diesem Versichertenbestand zuzuordnenden 
Ansprüche und Anwartschaften auf Grund früherer 
Pfl ichtversicherungen einen Abgeltungsbetrag ent-
sprechend §  12 Absatz  2 an die Kasse zu zahlen. 
2§ 12 Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.

  (2) Ein Abgeltungsbetrag fällt nicht an, wenn der 
Dritte ebenfalls Mitglied im selben Abrechnungsver-
band der Pfl ichtversicherung ist, dem auch das Per-
sonal stellende Mitglied angehört (zum Beispiel bei 
einer interkommunalen Zusammenarbeit), oder eine 
Vereinbarung nach § 12 Absatz 5 geschlossen hat.

  (3) 1Die Kasse wird von der Erhebung des Abgel-
tungsbetrages in aller Regel absehen, soweit mit den 
Personalgestellungen keine wesentlichen fi nanziel-
len Ausfälle für denjenigen Abrechnungsverband der 
Pfl ichtversicherung, dem das Personal stellende Mit-
glied angehört, verbunden sind. 2Als nicht wesent-
lich wird ein fi nanzieller Ausfall eingestuft, soweit 

 1.  das Verhältnis der zusatzversorgungspfl ichtigen 
Jahresentgeltsumme der gestellten Beschäftigten 
zur zusatzversorgungspfl ichtigen Jahresentgelt-
summe aller Beschäftigten des Mitglieds jeweils 
bereinigt um lineare Entgeltsteigerungen oder

 2.  das Verhältnis der Anzahl der gestellten pfl icht-
versicherten Beschäftigten des Mitglieds zur An-
zahl seiner insgesamt angemeldeten pfl ichtver-
sicherten Beschäftigten – gemessen in Vollzeit-
äquivalenten –

  in einem ersten Betrachtungszeitraum insgesamt um 
nicht mehr als 5 Prozent und in einem zweiten Be-
trachtungszeitraum um nicht mehr als jeweils 1 Pro-
zent in jedem einzelnen Jahr dieses Zeitraumes 
 beträgt. 3Der erste Betrachtungszeitraum beginnt zu 
dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ersten 
 Personalgestellung und endet mit Ablauf von fünf 
Jahren danach.  4Der zweite Betrachtungszeitraum 
schließt sich an den ersten an und endet mit Ablauf 
von weiteren fünf Jahren. 5Eine von dem das Perso-
nal stellenden Mitglied in anderen Bereichen inner-
halb dieser Betrachtungszeiträume vorgenommene 
Personalaufstockung wird jeweils zu seinen Gunsten 
berücksichtigt, es sei denn, dass diese Personalauf-
stockung innerhalb von fünf Jahren nach der Auf-
stockung wieder rückgängig gemacht wird. 6Werden 
die Regelungen dieses Absatzes in den dafür vorge-
sehenen Jahren nicht genutzt, ist eine Übertragung 
auf andere Zeiträume ausgeschlossen.  

  (4) Mitglieder, die von einer Personalgestellung Ge-
brauch machen wollen, können von der Kasse eine 
Beratung über Alternativen beanspruchen.

  (5) Die Kosten für die erforderlichen versicherungs-
mathematischen Berechnungen zur Ermittlung des 
Abgeltungsbetrages nach Absatz  1 trägt das Mit-
glied.

  (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn 
Aufgaben und die bisherigen Pfl ichtversicherten 
beim Mitglied verbleiben, die zur dauerhaften Auf-
gabenerfüllung notwendig werden den Neu- oder 
Ersatzeinstellungen jedoch von einem anderen Ar-
beitgeber vorgenommen werden, der nicht Mitglied 
in demselben Abrechnungsverband der Pfl ichtversi-
cherung wie das Mitglied, bei dem die notwendigen 
werdenden Neu- oder Ersatzeinstellungen entfallen, 
ist, und die Neu- oder Ersatzeinstellungen dem Mit-
glied im Wege der Personalgestellung zur Verfügung 
gestellt werden.“
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10.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 und 7 wird wie folgt 
gefasst:

  „6.  der Kasse mitzuteilen, wenn es als Mitglied 
im Abrechnungsverband I oder II Pfl ichtver-
sicherte auf einen Arbeitgeber überträgt, der 
nicht Mitglied in demselben Abrechnungs-
verband der Kasse ist, und

  7.  der Kasse mitzuteilen, wenn es als Mitglied 
im Abrechnungsverband I oder II einem Drit-
ten, der nicht Mitglied in demselben Abrech-
nungsverband der Kasse ist, Personal stellt 
(zum Beispiel §  4 Absatz  3 TVöD) oder der 
Dritte dem Mitglied Personal stellt.“

 b)  Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe e wird wie 
folgt gefasst:

  „e)  die Aufl ösung oder Überführung in eine an-
dere juristische Person und“

 c)  Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „1Das Mitglied ist verpfl ichtet, die für die Pfl icht-
versicherung geschuldeten Aufwendungen nach 
§ 61 fristgemäß zu entrichten.“

 d)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „1Die jeweiligen Meldungen müssen der Kasse 
spätestens sechs Wochen nach Anforderung zuge-
hen. 2Die Kasse kann diese Frist im Einzelfall 
verlängern. 3Für jeden Tag, um den die Frist über-
schritten wird, kann die Kasse einen Betrag von 
25 Euro – insgesamt maximal 1000 Euro – von 
dem Mitglied fordern. 4Die Geltendmachung ei-
nes darüberhinausgehenden konkreten Schadens 
auf Grund der verspäteten Meldung bleibt der 
Kasse unbenommen. 5Der pauschale Schadenser-
satz nach Satz 3 ist zu reduzieren, wenn das Mit-
glied nachweist, dass der konkrete Schaden der 
Kasse geringer ist. 6Sofern der konkrete Schaden 
höher ist als der pauschale Schadenersatz nach 
Satz  3, bleibt es der Kasse unbenommen, ihren 
darüberhinausgehenden Schaden aufgrund der 
verspäteten Meldung geltend zu machen.“

11.  § 14 Absatz 6 bis 8 wird wie folgt gefasst:

  „(6) 1Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband I, richtet sich der vom ausgeschiede-
nen Mitglied zu zahlende fi nanzielle Ausgleich nach 
den §§ 15 bis 15b. 2Im Falle eines Personalübergangs 
von einem Mitglied im Abrechnungsverband I zu ei-
nem Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist, richtet 
sich der fi nanzielle Ausgleich gegen das übertra-
gende Mitglied nach § 15c.

  (7) 1Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband II richtet sich der vom ausgeschiede-
nen Mitglied zu zahlende fi nanzielle Ausgleich nach 
den §§  59a bis 59h. 2Im Falle eines Personalüber-
gangs von einem Mitglied im Abrechnungsverband 
II zu einem Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist, 
richtet sich der fi nanzielle Ausgleich gegen das über-
tragende Mitglied nach § 59e.

  (8) 1Die Kosten für die Erstellung eines Gutachtens 
zur Bestimmung des fi nanziellen Ausgleichs nach 
Absatz 6 trägt das Mitglied nach § 15d. 2Die Kosten 
für die Erstellung eines Gutachtens nach Absatz  7 
trägt das Mitglied nach § 59g.“  

12  § 15 Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

  „4Die hinzuzurechnenden Verpfl ichtungen nach 
Satz  2 vermindern sich um jeweils ein Zwanzigstel 
für je zwölf der in der Zeit zwischen dem Beginn 
und dem Ende der Mitgliedschaft im Abrechnungs-
verband I zurückgelegten vollendeten Monate.“

13.  § 15a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

   „3Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der ein-
heitlichen Pfl ichtversicherung bis zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Mitgliedschaft erworbenen 
Ansprüche und Anwartschaften in dem Abrech-
nungsverband, aus dem das Mitglied ausgeschie-

den ist, zu berücksichtigen. 4Bei den der Berech-
nung des Ausgleichsbetrags zugrundeliegenden 
Ansprüchen und Anwartschaften bleibt der Teil 
außer Ansatz, der durch Zusatzbeiträge individu-
ell fi nanziert worden ist.“

 b)  Die Absätze 3 bis 6 werden wie folgt gefasst:

   „(3) 1Die Barwertfaktorentabellen sind von der 
Verantwortlichen Aktuarin/dem Verantwortlichen 
Aktuar nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik zu berechnen und dem aus-
geschiedenen Mitglied auf Verlangen in Textform 
zur Verfügung zu stellen. 2Die für die Ermittlung 
der Barwertfaktoren wesentlichen Berechnungs-
parameter sind der Rechnungszins, die biome-
trischen Rechnungsgrundlagen sowie die jährli-
che Anpassung der Betriebsrenten. 3Als Rech-
nungszins ist eine Verzinsung in Höhe des in der 
Deckungsrückstellungsverordnung festgelegten 
Höchst-zinssatzes zugrunde zu legen, jedoch 
höchstens 2,75 Prozent. 4Als biometrische Rech-
nungsgrundlagen sind die Heubeck-Richttafeln, 
die in den in §  15a Absatz  6 benannten Durch-
führungsvorschriften bestimmt sind, zu verwen-
den. 5Auf Verlangen in Textform stellt die Kasse 
dem ausgeschiedenen Mitglied einen Zugang zu 
den Heubeck-Richttafeln, die in den in § 15a Ab-
satz 6 benannten Durchführungsvorschriften be-
stimmt sind, zur Verfügung. 6Die Berücksichti-
gung der jährlichen Anpassung der Betriebsren-
ten erfolgt nach § 37.

   (4) 1Für die Berechnung des Ausgleichsbetrages 
übermittelt die Kasse die erforderlichen Be-
standsdaten an die Verantwortliche Aktuarin/den 
Verantwortlichen Aktuar. 2Sofern die für die Be-
rechnung erforderlichen Daten nach §  13 Ab-
satz 3 und 6 noch nicht vorliegen, hat das ausge-
schiedene Mitglied diese der Kasse unverzüglich 
mitzuteilen. 3Kommt das ausgeschiedene Mitglied 
seiner Verpfl ichtung aus Satz  2 trotz Aufforde-
rung und nachfolgender Mahnung nicht oder 
nicht umfassend nach, kann die Kasse das versi-
cherungsmathematische Gutachten nach §  15 
Absatz 2 Satz 2 auf Grundlage der bei der Kasse 
bereits vorliegenden und von der Verantwortli-
chen Aktuarin/von dem Verantwortlichen Aktuar 
auf den Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft anzupassenden Bestandsdaten beauftra-
gen. 4Die Kasse stellt ihrerseits dem ausgeschie-
denen Mitglied auf Verlangen die der Barwertbe-
rechnung zugrundeliegenden Bestandsdaten der 
Versicherten und Betriebsrentenberechtigten zum 
Zwecke des Abgleichs zur Verfügung.

   (5) 1Die Kasse fordert den Ausgleichsbetrag vom 
ausgeschiedenen Mitglied in Textform an. 2Er ist 
innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der 
Mitteilung nach § 15 Absatz 2 Satz 1 zu zahlen.

   (6) Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berech-
nungsparametern, den Barwertfaktorentabellen 
sowie der Berechnungsmethode regeln die als 
Anhang zu dieser Satzung beschlossenen Durch-
führungsvorschriften zu §§  15a ff., 59a ff. ab-
schließend.“

14.  § 15b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „1Wählt das ausgeschiedene Mitglied nach §  15 
Absatz  2 Satz  1 das Erstattungsmodell, hat es 
über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren (Er-
stattungszeitraum), beginnend mit dem Zeit-
punkt des Ausscheidens, an die Kasse einen jähr-
lichen Erstattungsbetrag in Höhe der Aufwen-
dungen der Kasse aus der Pfl ichtversicherung 
nach Absatz 4 und einer jährlichen Verwaltungs-
kostenpauschale in Höhe von 2 Prozent des jähr-
lichen Erstattungsbetrags zu leisten.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) 1Insolvenzfähige Mitglieder können das Er-
stattungsmodell nur dann wählen, wenn sie in-
nerhalb des in §  15 Absatz  2 genannten Zeit-
raums ein Sicherungsmittel in Höhe des nach 
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§ 15a berechneten Ausgleichsbetrags beibringen. 
2Hierzu zählen

  1.  eine unwiderrufl iche Verpfl ichtungserklärung 
einer oder mehrerer juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit 
durch Gesetz ausgeschlossen ist,

  2.  eine unwiderrufl iche Deckungszusage eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Ver-
sicherungsunternehmens oder

  3.  eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft ei-
nes im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelasse-
nen und mit einer Institutssicherung versehe-
nen Kreditinstituts

   oder ein mit diesen in ihrer Sicherungsqualität 
und Verwertbarkeit vergleichbares Sicherungs-
mittel. 3Das ausgeschiedene Mitglied hat ein sol-
ches Sicherungsmittel binnen sechs Monaten ab 
dem Eintritt der Insolvenzfähigkeit auch dann 
beizubringen, falls erst während des Erstattungs-
zeitraums Insolvenzfähigkeit eintritt. 4Wird das 
Sicherungsmittel nicht beigebracht, ist die Kasse 
berechtigt, den sich zu diesem Zeitpunkt erge-
benden Ausgleichsbetrag nach §  15a zu verlan-
gen. 5Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend.“

 c)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) 1Auf Antrag des ausgeschiedenen Mitglieds 
in Textform erfolgt die Schlusszahlung vor Ab-
lauf des von ihm gewählten Erstattungszeit-
raums. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

15.  Die §§ 15c und 15d werden wie folgt gefasst:

 „§ 15c
 Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang

  1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band I Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitgeber, 
der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder aufgrund 
einer zwischen dem Mitglied und dem anderen Ar-
beitgeber geschlossenen Vereinbarung von diesem 
Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit ausgeschiede-
nen Pfl ichtversicherten des Mitglieds begründet, so 
ist das Mitglied verpfl ichtet, für die ausgeschiedenen 
Pfl ichtversicherten und die dem übergegangenen Be-
stand zuzuordnenden Ansprüche und Anwartschaf-
ten einen fi nanziellen Ausgleich nach §  15a oder 
§  15b zu leisten. 2Kann nicht festgestellt werden, 
welche Ansprüche und Anwartschaften dem überge-
gangenen Bestand zuzuordnen sind, so gilt § 12 Ab-
satz 5 Satz 4 entsprechend. 3Satz 1 gilt nicht, wenn 
der andere Arbeitgeber eine Vereinbarung nach § 12 
Absatz 5 geschlossen hat.

 § 15d
 Kosten der versicherungsmathematischen Gutachten

  1Die Kosten der versicherungsmathematischen Gut-
achten nach den §§  15 bis 15c hat das ausgeschie-
dene Mitglied beziehungsweise Mitglied zu tragen. 
2Die Kosten einer durch die Kasse nach §  15b Ab-
satz 3 veranlassten Neuberechnung trägt die Kasse.“

16.  § 22a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Für Pfl ichtversicherte, die nach §  23 Absatz  2 
des Abgeordnetengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBl. I S. 326) 
in der jeweils geltenden Fassung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder in einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung im Sinne des §  6 Absatz  1 
Nummer  1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
nachversichert worden sind, können für die Kalen-
dermonate ihrer Mitgliedschaft im Deutschen Bun-
destag, für die bei bestehender Pfl ichtversicherung 
Aufwendungen für die Pfl ichtversicherung nach § 61 
nicht entrichtet worden sind, diese Aufwendungen 
nachentrichtet werden. 2Für die Ermittlung der Ver-
sorgungspunkte sind jeweils die für die nachversi-
cherten Kalenderjahre maßgebenden Altersfaktoren 
zugrunde zu legen.“ 

17.  § 23 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) 1Die Kasse ist berechtigt, zur Information der 
Versicherten/des Versicherten über die Leistungen der 

freiwilligen Versicherung sowie für die Erstellung un-
verbindlicher Angebote zur freiwilligen Versicherung 
folgende Daten aus der Pfl ichtversicherung zu verar-
beiten: Namen, Vornamen, Adresse, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Höhe des zusatzversorgungspfl ichtigen 
Entgelts, Versicherungsnummer der Pfl ichtversiche-
rung, Berufskennziffer sowie Name, Mitgliedsnum-
mer und Adresse des Mitglieds. 2Widerspricht die Ver-
sicherte/der Versicherte in Textform gegenüber der 
Kasse der Verarbeitung nach Satz 1, dürfen diese per-
sonenbezogenen Daten nicht weiter für die Zwecke 
nach Satz 1 verarbeitet werden.“

18.  § 45 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Die Kasse erbringt Leistungen nur auf Antrag 
in Textform. 2Im Antrag sind alle für die Prüfung des 
Anspruchs auf Betriebsrente notwendigen Angaben 
zu machen und die erforderlichen Nachweise beizu-
fügen. 3Der Antrag ist bei Pfl ichtversicherten über 
das Mitglied einzureichen, bei dem die Pfl ichtversi-
cherte/der Pfl ichtversicherte zuletzt in dem versiche-
rungspfl ichtigen Beschäftigungsverhältnis gestanden 
hat. 4Die Kasse fordert die für die Feststellung des 
Eintritts des Versicherungsfalls und die Berechnung 
der Betriebsrente erforderlichen Daten ab dem 
01.  Januar 2023 elektronisch durch gesicherte und 
verschlüsselte Datenübertragung von den Trägern 
der gesetzlichen Rentenversicherung an. 5Dies gilt 
nach Rentenbeginn auch für die Prüfung des An-
spruchs auf Betriebsrente dem Grunde und der 
Höhe nach. 6Soweit eine elektronische Datenüber-
tragung der erforderlichen Daten nicht möglich ist, 
besteht die Verpfl ichtung nach Satz  2 insoweit fort. 
7Die Kasse informiert die Betriebsrentenberechtig-
ten über die elektronische Datenübertragung.“

19.  § 46 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) 1Gegen Entscheidungen der Kasse ist auch der 
Einspruch zulässig. 2Er ist in Textform oder zur Nie-
derschrift der Kasse einzureichen und zu begründen. 
3Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.“

20.  Nach § 54 wird folgender § 54a eingefügt:

 „§ 54a
 Finanzwirtschaft, Wirtschaftsführung 

und Rechnungswesen

  (1) Für die Kasse werden jährlich ein Wirtschafts-
plan sowie ein Jahresabschluss bestehend aus 
 Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang 
sowie ein Lagebericht erstellt.

  (2) Die für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen der Eigenbetriebe der Gemeinden gel-
tenden Vorschriften sind sinngemäß anzuwenden:

 1.  der Jahresabschluss wird in Anlehnung an die 
Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungs-
verordnung vom 8. November 1994 (BGBl.  I 
S. 3378) in der jeweils geltenden Fassung geglie-
dert,

 2.  auf die Anwendung der §§ 16, 18, 20 und 26 Ab-
satz 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der jeweils 
geltenden Fassung wird verzichtet,

 3.  der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 
von der Leiterin/dem Leiter der Kasse und von 
der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer bis 
zum Ablauf des 30. Juni nach dem Ende des Wirt-
schaftsjahres aufzustellen, unter Angabe des Da-
tums zu unterzeichnen und nach Prüfung dem 
Kassenausschuss zur Feststellung zuzuleiten.“

21.  Die §§ 55 bis 58 werden wie folgt gefasst:

 „§ 55
 Abrechnungsverbände und Finanzierungsverfahren

  (1) 1Für die Pfl ichtversicherung werden ein Abrech-
nungsverband I und II und für die freiwillige Versi-
cherung ein weiterer Abrechnungsverband geführt. 
2Für jeden Abrechnungsverband wird eine eigene 
versicherungstechnische Bilanz erstellt, die von der 
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Verantwortlichen Aktuarin/dem Verantwortlichen 
Aktuar zu testieren ist. 

  (2) Der Abrechnungsverband I wird im Umlagever-
fahren geführt. 

  (3) 1Der Abrechnungsverband II wird im Wege der 
Hybridfi nanzierung geführt, das heißt in Form einer 
Kombination aus Umlageverfahren (nicht kapital-
gedeckten Finanzierung über Umlagen) und Kapi-
taldeckungsverfahren (kapitalgedeckten Finanzie-
rung über Pfl ichtbeiträge), wobei auch ausschließ-
lich  Umlagen oder ausschließlich Pfl ichtbeiträge 
erhoben werden können. 2Die Umlagen ergeben 
sich durch Anwendung des Umlagesatzes, die 
Pfl ichtbeiträge durch Anwendung des Pfl ichtbei-
tragssatzes auf die Bemessungsgrundlage der zu-
satzversorgungspfl ichtigen Entgelte. 3Der Finanzie-
rungssatz im Abrechnungsverband II ergibt sich als 
Summe aus Umlage- und Pfl ichtbeitragssatz. 4Der 
Kassenausschuss beschließt insbesondere unter Be-
rücksichtigung der aktuellen und künftig erwarte-
ten Kapitalmarktsituation und Entwicklung der 
zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte über den An-
teil der Umlagefi nanzierung und der kapitalge-
deckten Finanzierung und die daraus resultieren-
den Hebesätze nach § 60a nach billigem Ermessen. 
5Das Vermögen des Abrechnungsverbandes II unter-
gliedert sich in einen Teil, der ausschließlich zur Fi-
nanzierung der kapitalgedeckt geführten Anwart-
schaften und Ansprüche verwendet werden darf 
(Deckungsvermögen), und einen verbleibenden Teil, 
der der Finanzierung von nicht kapitalgedeckt ge-
führten Anwartschaften und Ansprüchen dient 
(Puffervermögen). 6Deckungsvermögen und Puffer-
vermögen werden innerhalb des Abrechnungsver-
bandes II getrennt voneinander geführt, verwaltet 
und fortentwickelt. 7Die im Rahmen der Hybridfi -
nanzierung vereinnahmten Pfl ichtbeiträge fl ießen 
dem Deckungsvermögen zu, die im Rahmen der Hy-
bridfi nanzierung vereinnahmten Umlagen dem Puf-
fervermögen. 8Weitere Einzelheiten zu den Sätzen 5 
bis 7 regelt der Technische Geschäftsplan.

  (4) 1Jedes Mitglied kann vom Abrechnungsverband I 
in den Abrechnungsverband II und umgekehrt wech-
seln. 2§ 14 Absatz 3 und 5 bis 8 gelten entsprechend. 
3Der fi nanzielle Ausgleich ist dem Abrechnungsver-
band, aus dem das Mitglied ausgeschieden ist, zuzu-
führen.

  (5) Der Abrechnungsverband freiwillige Versiche-
rung wird im Kapitaldeckungsverfahren geführt.

  (6) 1Für jeden Abrechnungsverband werden Einnah-
men und Ausgaben einschließlich der Kapitalanla-
gen gesondert verwaltet. 2Dabei werden Teilvermö-
gen gebildet und die Überschüsse für jeden Abrech-
nungsverband gesondert ermittelt. 3Die Übertragung 
von Mitteln von einem Abrechnungsverband in einen 
anderen Abrechnungsverband ist ausschließlich 
nach Maßgabe des § 59 Absatz 3 Satz 3 zulässig und 
bedarf der Zustimmung des Kassenausschusses so-
wie der Genehmigung der Aufsicht. 4Die Verwal-
tungskosten sind auf die Abrechnungsverbände ver-
ursachungsgerecht aufzuteilen.

 § 56
 Versicherungstechnische Rückstellungen

  (1) Für die Abrechnungsverbände nach §  55 Ab-
satz 1 werden in der Bilanz jeweils eigene versiche-
rungstechnische Rückstellungen eingestellt.

  (2) 1Für die umlagefi nanzierte Pfl ichtversicherung 
(Abrechnungsverband I) ist eine Rückstellung zu bil-
den, die so zu bemessen ist, dass die Bilanz des Ab-
rechnungsverbandes dadurch ausgeglichen wird 
(Rückstellung für umlagefi nanzierte Verpfl ichtun-
gen). 2Um den schrittweisen Übergang in eine Kapi-
taldeckung zu ermöglichen, kann für den Abrech-
nungsverband I eine Teildeckungsrückstellung zum 
Aufbau eines Kapitalstocks gebildet werden, dem 
zweckgebundene Zusatzbeiträge nach §  64 zuge-
führt werden. 3Die Teildeckungsrückstellung geht 
zusammen mit der Rückstellung für umlagefi nan-
zierte Verpfl ichtungen in der Deckungsrückstellung 
auf, sobald beide Rückstellungen zusammen den 

Barwert der am Bilanzstichtag bestehenden Anwart-
schaften und Ansprüche von Pfl ichtversicherten, bei-
tragsfrei Versicherten und Leistungsempfängerin-
nen/Leistungsempfängern aus der Pfl ichtversiche-
rung ergeben.

  (3) 1Für die hybridfi nanzierte Pfl ichtversicherung 
(Abrechnungsverband II) ist für kapitalgedeckt ge-
führte Verpfl ichtungen nach Maßgabe des Techni-
schen Geschäftsplans eine Deckungsrückstellung in 
Höhe der versicherungsmathematischen Barwerte 
der am Bilanzstichtag bestehenden Anwartschaften 
und Ansprüche (Deckungsrückstellung für kapital-
gedeckte Verpfl ichtungen) zu bilden. 2Für nicht kapi-
talgedeckt geführte Verpfl ichtungen wird unter sinn-
gemäßer Anwendung von Absatz 2 Satz 1 eine wei-
tere Rückstellung auf Basis einer gesonderten Bilanz 
ermittelt.

  (4) Für den Abrechnungsverband der freiwilligen 
Versicherung ist nach Maßgabe des Technischen Ge-
schäftsplans eine Deckungsrückstellung mindestens 
in Höhe des versicherungsmathematischen Barwerts 
der am Bilanzstichtag bestehenden Anwartschaften 
und Ansprüche zu bilden.

  (5) 1Die für die Ermittlung der Deckungsrückstel-
lung nach Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 zu berück-
sichtigenden Annahmen zum Rechnungszins, zur 
Biometrie und zu den Verwaltungskosten werden 
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik bestimmt und im Rahmen des Technischen 
Geschäftsplans festgelegt. 2Zur Berücksichtigung 
zusätzlicher versicherungstechnischer Risiken kön-
nen auf Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars weitere versicherungs-
technische Rückstellungen gebildet werden.

 § 57 
 Verlustrücklage

  (1) 1Soweit in der hybridfi nanzierten Pfl ichtversiche-
rung (Abrechnungsverband II) kapitalgedeckt ge-
führte Verpfl ichtungen zu erfüllen sind, kann eine Ver-
lustrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen gebildet 
werden. 2Über die Zuführung von Überschüssen zu 
dieser Verlustrücklage entscheidet der Kassenaus-
schuss nach billigem Ermessen, bis diese einem Stand 
von 10 Prozent der Deckungsrückstellung für kapi-
talgedeckt geführte Verpfl ichtungen nach §  56 Ab-
satz  3 Satz  1 erreicht oder nach Inanspruchnahme 
wieder erreicht.  

  (2) 1Zur Deckung von Fehlbeträgen im Abrechnungs-
verband der freiwilligen Versicherung ist eine Verlust-
rücklage zu bilden. 2Der Verlustrücklage sind jährlich 
mindestens 5 Prozent des sich aus der versicherungs-
technischen Bilanz des Abrechnungsverbandes insge-
samt ergebenden Überschusses zuzuführen, bis diese 
einen Stand von 10 Prozent der Deckungsrückstel-
lung erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder 
 erreicht. 

  (3) Der Kassenausschuss kann im Hinblick auf die 
Kapitalausstattung in der hybridfi nanzierten Pfl icht-
versicherung (Abrechnungsverband II) und der frei-
willigen Versicherung weitere Vorgaben zur Dotierung 
der jeweiligen Verlustrücklage beschließen.

 § 58
 Rückstellung für Überschussbeteiligung

  (1) 1Für kapitalgedeckt geführte Anwartschaften im 
Abrechnungsverband II und für den Abrechnungs-
verband der freiwilligen Versicherung wird jeweils 
eine Rückstellung für Überschussbeteiligung gebil-
det. 2Diese dient jeweils der Finanzierung von Leis-
tungsverbesserungen oder Leistungserhöhungen, der 
Deckung von Fehlbeträgen, soweit die jeweilige Ver-
lustrücklage nicht ausreicht, und im Abrechnungs-
verband II der Entlastung von Mitgliedern in diesem 
Abrechnungsverband, soweit diese als Arbeitgeber 
Pfl ichtbeiträge von mehr als 4 Prozent der zusatz-
versorgungs-pfl ichtigen Entgelte geleistet haben. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend in Bezug auf 
eine nach § 56 Absatz 2 gebildete Teildeckungsrück-
stellung in der Pfl ichtversicherung (Abrechnungs-
verband I).
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  (2) 1Im Abrechnungsverband II entspricht die bilan-
zierte Rückstellung für die Überschussbeteiligung 
dem Betrag, um den das Deckungsvermögen die 
Summe aus der Deckungsrückstellung für kapital-
gedeckt geführte Verpfl ichtungen und der Verlust-
rücklage zum Bilanzstichtag übersteigt. 2Dies gilt 
entsprechend für eine nach § 56 Absatz 2 gebildete 
Teildeckungsrückstellung in der Pfl ichtversicherung 
(Abrechnungsverband I).

  (3) Der Überschuss, der sich nach Maßgabe des 
Technischen Geschäftsplans im Abrechnungsver-
band der freiwilligen Versicherung ergibt, wird in 
die Rückstellung für Überschussbeteiligung einge-
stellt, soweit er nicht zur Dotierung der Verlustrück-
lage verwendet wird. 

  (4) Über die Verwendung der in der Rückstellung für 
Überschussbeteiligung eingestellten Mittel entschei-
det der Kassenausschuss nach billigem Ermessen 
auf Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars.“

22.  § 59 Absatz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Ergibt sich auf der Grundlage der nach Maß-
gabe des Technischen Geschäftsplans aufgestellten 
versicherungstechnischen Bilanz für die kapitalge-
deckt geführten Anwartschaften und Ansprüche im 
Abrechnungsverband II oder für den Abrechnungs-
verband der freiwilligen Versicherung vor Entnah-
men aus der jeweiligen Verlustrücklage oder der je-
weiligen Rückstellung für Überschussbeteiligung ein 
Verlust (Jahresfehlbetrag), können zu deren Deckung 
die dem jeweiligen Abrechnungsverband zugeord-
nete Verlustrücklage und, sofern diese aufgebraucht 
ist, die jeweilige, noch nicht für die einzelvertragli-
che Zuteilung gebundene Rückstellung für Über-
schussbeteiligung herangezogen werden.

  (2) 1Verbleibt im Abrechnungsverband II nach Inan-
spruchnahme der Verlustrücklage und der nicht ge-
bundenen Rückstellung für Überschussbeteiligung 
nach Absatz  1 für kapitalgedeckt geführte Anwart-
schaften und Ansprüche im Abrechnungsverband II 
ein bilanzieller Fehlbetrag, der nach Einschätzung 
der Verantwortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen 
Aktuars auf der Grundlage der nach § 60a getroffe-
nen Annahmen zur Finanzierung im Deckungsab-
schnitt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden 
kann, beschließt der Kassenausschuss auf Vorschlag 
der Verantwortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen 
Aktuars geeignete Maßnahmen nach § 60a Absatz 5, 
durch die der bilanzielle Fehlbetrag planmäßig wie-
der ausgeglichen und eine angemessene Kapitalaus-
stattung hergestellt wird. 2Im Falle der Erhebung 
 eines Zusatzbeitrages nach § 64 im Abrechnungsver-
band I kann die Kasse zur Deckung von Fehlbeträ-
gen den Zusatzbeitrag erhöhen. 3Absatz  1 gilt ent-
sprechend.

  (3) 1Verbleibt im Abrechnungsverband der freiwilli-
gen Versicherung nach Inanspruchnahme der Ver-
lustrücklage und der nicht gebundenen Rückstel-
lung für Überschussbeteiligung nach Absatz  1 ein 
bilanzieller Fehlbetrag, ist dieser nach der Ursache 
seiner Entstehung den im Abrechnungsverband der 
freiwilligen Versicherung nach §  68 Absatz  2 gebil-
deten Gewinnverbänden entsprechend den Vorgaben 
des Technischen Geschäftsplans zuzuordnen. 2Weist 
ein Gewinnverband einen bilanziellen Fehlbetrag 
aus, können nach Maßgabe der für den Vertrag gülti-
gen Allgemeinen Versicherungsbedingungen die An-
wartschaften und Ansprüche herabgesetzt werden. 
3Ansonsten kann der einem Gewinnverband zure-
chenbare bilanzielle Fehlbetrag unter Beachtung des 
§  55 Absatz  6 Satz  3 durch Überführung entspre-
chender fi nanzieller Mittel aus dem Abrechnungs-
verband I der Pfl ichtversicherung in den Abrech-
nungsverband der freiwilligen Versicherung ausge-
glichen werden.”

23.  § 59a wird wie folgt gefasst:

 „§ 59a
  Finanzieller Ausgleich bei Ausscheiden 

aus dem Abrechnungsverband II

  (1) 1Die Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung und 
Deckung des Finanzbedarfs nach §  60a werden zu-
gunsten der Mitglieder auf Grundlage bester 
Schätzwerte und damit ohne zusätzliche Sicherhei-
ten bestimmt. 2Dem daraus resultierenden Unterfi -
nanzierungsrisiko wird bei fortbestehender Mit-
gliedschaft im Abrechnungsverband II durch Maß-
nahmen nach § 60a Absatz 5 begegnet. 3Scheidet ein 
Mitglied hingegen aus, kann es für die Zukunft nicht 
mehr zum Ausgleich einer im Abrechnungsverband 
II eintretenden Unterfi nanzierung für kapitalge-
deckt geführte Verpfl ichtungen herangezogen wer-
den, so dass zusätzliche Sicherheiten zu berücksich-
tigen sind. 4Im Hinblick auf die nicht kapitalgedeckt 
geführten Verpfl ichtungen ist ein Deckungskapital 
ohnehin nicht vorhanden. 5Folglich hat das ausge-
schiedene Mitglied an die Kasse für die auf ihr las-
tenden Verpfl ichtungen, die dem ausgeschiedenen 
Mitglied zuzurechnen sind, einen fi nanziellen Aus-
gleich nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen 
zu erbringen. 

  (2) 1Der fi nanzielle Ausgleich setzt sich zusammen 
aus einem Teil für kapitalgedeckt geführte Verpfl ich-
tungen und einem Teil für umlagefi nanziert geführte 
Verpfl ichtungen. 2Der Teil des fi nanziellen Aus-
gleichs, der für kapitalgedeckt geführte Verpfl ichtun-
gen zu zahlen ist, bestimmt sich nach Maßgabe der 
Absätze 3 bis 8 sowie den §§  59b bis 59d und 59g. 
3Der Teil des fi nanziellen Ausgleichs, der für umlage-
fi nanziert geführte Verpfl ichtungen zu zahlen ist, be-
stimmt sich nach Maßgabe der Regelungen der §§ 15 
bis 15b.  

  (3) 1Der fi nanzielle Ausgleich für kapitalgedeckt ge-
führte Verpfl ichtungen ist entweder in Form des Ein-
malbetrags nach §  59b oder durch ratenweise Til-
gung nach § 59c zu leisten. 2Das ausgeschiedene Mit-
glied kann sich beim Einmalbetrag oder der 
ratenweisen Tilgung auch für die nachträgliche Neu-
berechnung nach §  59d entscheiden. 3Die Berech-
nung des Einmalbetrags sowie der Tilgungsraten für 
die Tilgungszeiträume erfolgt durch ein versiche-
rungsmathematisches Gutachten der Verantwortli-
chen Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars, dem 
die maßgebenden Barwertfaktorentabellen nach 
§ 59b Absatz 4 Satz 1 beigefügt sind. 4Die für die Er-
mittlung des fi nanziellen Ausgleichs erforderlichen 
Bestandsdaten übermittelt die Kasse an die Verant-
wortliche Aktuarin beziehungsweise den Verant-
wortlichen Aktuar. 5Sofern die für die Berechnung 
erforderlichen Daten nach §  13 Absätze 3 und 6 
noch nicht vorliegen, hat das ausgeschiedene Mit-
glied diese der Kasse unverzüglich zu übermitteln. 
6Die Kasse stellt dem ausgeschiedenen Mitglied ih-
rerseits auf in Textform mitgeteiltes Verlangen die 
der Barwertberechnung zugrundeliegenden Be-
standsdaten der Versicherten und Betriebsrentenbe-
rechtigten zum Zwecke des Abgleichs zur Verfügung. 
7Kommt das ausgeschiedene Mitglied seiner Ver-
pfl ichtung aus Satz 5 trotz Aufforderung und nach-
folgender Mahnung nicht oder nicht umfassend 
nach, kann die Kasse das versicherungsmathemati-
sche Gutachten nach Absatz 3 Satz 3 auf Grundlage 
der bei der Kasse bereits vorliegenden und auf den 
Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft anzu-
passenden Bestandsdaten beauftragen.

  (4) 1Die Kasse übermittelt dem ausgeschiedenen 
Mitglied das Gutachten und fordert es in Textform 
auf, sich bis spätestens sechs Monate nach dessen 
Zugang für eine Form des Ausgleichs nach Absatz 3 
Satz 1 zu entscheiden. 2Geht der Kasse innerhalb der 
Frist keine Entscheidung zu, gilt dies als Wahl des 
Einmalbetrags ohne die Möglichkeit der nachträgli-
chen Neuberechnung. 3Wählt das ausgeschiedene 
Mitglied die ratenweise Tilgung, geht der Kasse je-
doch innerhalb der Frist keine Entscheidung über 
den konkreten Tilgungszeitraum zu, gilt ein Zeit-
raum von 20 Jahren als gewählt. 4Das ausgeschie-
dene Mitglied hat innerhalb der Frist auch in Text-
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form mitzuteilen, ob es die nachträgliche Neube-
rechnung nach § 59d wählt und hierbei anzugeben, 
für welchen Zeitraum die Neuberechnung erfolgen 
soll. 5Unterbleibt die Angabe des Zeitraums, gilt 
auch insoweit ein Zeitraum von 20 Jahren als ge-
wählt. 6Die Kasse wird das ausgeschiedene Mitglied 
mit der Aufforderung nach Satz 1 auf die Rechtsfol-
gen nach den Sätzen 2, 3 und 5 hinweisen.

  (5) 1Mit Übersendung des Gutachtens nach Absatz 3 
Satz 3 fordert die Kasse den sich aus dem Gutachten 
ergebenden Einmalbetrag bei dem ausgeschiedenen 
Mitglied für den Fall an, dass es innerhalb der Frist 
nach Absatz  4 Satz  1 nicht die ratenweise Tilgung 
wählt. 2Der Einmalbetrag ist dann spätestens nach 
Ablauf von sechs Monaten nach Zugang der Mittei-
lung nach Absatz 4 Satz 1 zu zahlen.

  (6) 1Zur Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen im 
Falle eines künftigen Ausscheidens ist das Mitglied 
jederzeit berechtigt, sich den zu einem von ihm be-
stimmten Stichtag voraussichtlich zu zahlenden 
Einmalbetrag nach §  59b und die prognostizierten 
Beträge nach §  59c Absatz  1 errechnen zu lassen. 
2Die für die Berechnung erforderlichen Bestandsda-
ten werden von der Kasse an die Verantwortliche 
Aktuarin/den Verantwortlichen Aktuar übermittelt.

  (7) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine Aus-
gliederung ganz oder teilweise aus einem anderen 
Mitglied des Abrechnungsverbandes II hervorgegan-
gen, sind ihm auch Ansprüche und Anwartschaften 
aufgrund früherer Pfl ichtversicherungen über das 
ausgliedernde Mitglied zuzurechnen. 2Kann nicht 
festgestellt werden, welche der bei dem ausgliedern-
den Mitglied entstandenen Ansprüche und Anwart-
schaften dem ausgegliederten Bereich zuzuordnen 
sind, werden diese dem durch Ausgliederung ent-
standenen Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, 
das dem Verhältnis der Zahl der ausgegliederten Be-
schäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten ent-
spricht, die am Tag vor der Ausgliederung über das 
ausgliedernde Mitglied pfl ichtversichert waren. 3Für 
die Höhe der Ansprüche und Anwartschaften nach 
Satz 2 kann die Kasse Durchschnittsbeträge errech-
nen. 4Die hinzuzurechnenden Verpfl ichtungen nach 
Satz  2 vermindern sich um jeweils ein Zwanzigstel 
für je zwölf der in der Zeit zwischen dem Beginn 
und dem Ende der Mitgliedschaft im Abrechnungs-
verband II zurückgelegten vollen Monate. 5Die Sätze 
1 bis 4 gelten entsprechend, wenn ein Mitglied 
Pfl ichtversicherte von einem anderen Mitglied des 
Abrechnungsverbandes II im Wege der Ausgliede-
rung übernommen hat.

  (8) Der fi nanzielle Ausgleich vermindert sich antei-
lig, soweit Pfl ichtversicherungen der Beschäftigten 
des ausgeschiedenen Mitglieds, die in den 36 Mona-
ten vor dem Ausscheiden durchgehend oder zeit-
weise bestanden haben, spätestens drei Monate nach 
ihrer Beendigung über ein anderes Mitglied oder 
mehrere andere Mitglieder, auf das oder auf die die 
Aufgaben des früheren Mitglieds übergegangen sind 
(aufnehmende Mitglieder), im Abrechnungsverband 
II fortgesetzt werden.“

24.  § 59b Absatz 2 bis 6 wird durch die folgenden Ab-
sätze 2 bis 4 ersetzt:

  „(2) 1Für die Ermittlung des Verpfl ichtungsbarwertes 
und Gesamtverpfl ichtungsbarwertes sind zum Zeit-
punkt der Beendigung der Mitgliedschaft im Ab-
rechnungsverband II zu berücksichtigen

 1.  Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten, künf-
tige Ansprüche von deren Hinterbliebenen und 
ruhende Ansprüche, sowie

 2.  Versorgungspunkte aus unverfallbaren Anwart-
schaften. Eine Anwartschaft ist dann unverfall-
bar, wenn die Wartezeit nach §  32 erfüllt oder 
Unverfallbarkeit nach dem Betriebsrentengesetz 
eingetreten ist.

  2Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der einheitli-
chen Pfl ichtversicherung bis zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Mitgliedschaft erworbenen Ansprüche 
und Anwartschaften in dem Abrechnungsverband, 

aus dem das Mitglied ausgeschieden ist, zu berück-
sichtigen.

  (3) 1Die Verpfl ichtungsbarwerte sind nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik von 
der Verantwortlichen Aktuarin/dem Verantwortli-
chen Aktuar der Kasse zu ermitteln. 2Diese/r errech-
net den Verpfl ichtungsbarwert für die Ansprüche 
und Anwartschaften nach Absatz 2 anhand der zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft maß-
gebenden Barwertfaktorentabelle nach Absatz  4. 
3Die Berechnung des Verpfl ichtungsbarwerts erfolgt 
für Versicherte, indem die Versorgungspunkte mit 
dem Messbetrag nach § 33 Absatz 1, dem Faktor 12 
und dem Faktor der Barwertfaktorentabelle für den 
Status „Aktive/r“ unter Berücksichtigung des jewei-
ligen versicherungstechnischen Alters multipliziert 
werden. 4Für Betriebsrentner/innen beziehungsweise 
Betriebsrentner wird der Barwert ermittelt, indem 
der Monatsbetrag der Rente ohne Berücksichtigung 
von Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen mit dem 
Faktor 12 und dem Faktor der Barwertfaktoren-
tabelle für den Status „Altersrentner/in“, „Erwerbs-
minderungsrentner/in“, „Witwe/r“ oder „Waise“ 
 unter Berücksichtigung des jeweiligen versiche-
rungstechnischen Alters multipliziert wird. 5Das 
versicherungsmathematische Alter ist das Lebens-
jahr, das an dem Geburtstag, der dem Berechnungs-
stichtag am nächsten liegt, vollendet wird bezie-
hungsweise wurde.

  (4) 1Die Barwertfaktorentabellen sind von der Verant-
wortlichen Aktuarin/dem Verantwortlichen Aktuar 
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik zu berechnen und dem ausgeschiedenen 
Mitglied auf Verlangen in Textform zur Verfügung zu 
stellen. 2Die für die Ermittlung der Barwertfaktoren 
wesentlichen Berechnungsparameter sind der Rech-
nungszins, die biometrischen Rechnungsgrundlagen 
sowie die jährliche Anpassung der Betriebsrenten. 
3Als Rechnungszins ist eine Verzinsung in Höhe des in 
der Deckungsrückstellungsverordnung festgelegten 
Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, jedoch höchstens 
2,75 Prozent. 4Als biometrische Rechnungsgrundlagen 
sind die Heubeck-Richttafeln, die in den in § 59h be-
nannten Durchführungsvorschriften bestimmt sind, 
zu verwenden. 5Auf Verlangen stellt die Kasse dem 
ausgeschiedenen Mitglied einen Zugang zu den Heu-
beck-Richttafeln, die in den § 59h benannten Durch-
führungsvorschriften bestimmt sind, zur Verfügung. 
6Die Berücksichtigung der jährlichen Anpassung der 
Betriebsrenten erfolgt nach § 37.“

25.  Die §§ 59c bis 59f werden wie folgt gefasst:

 „§ 59c
 Ratenweise Tilgung des Einmalbetrages

  (1) Entscheidet sich das ausgeschiedene Mitglied 
nach §  59a Absatz  3 Satz  1 für die ratenweise Til-
gung des Einmalbetrages, hat es den Einmalbetrag 
nach §  59b zuzüglich einer Verzinsung in Höhe des 
bei Ausscheiden geltenden Zinssatzes nach §  59b 
Absatz 4 Satz 3 in maximal 20 gleichen Jahresraten 
zu tilgen. 

  (2) 1Die erste Jahresrate ist mit Ablauf der Frist 
nach § 59a Absatz 4 Satz 1 zur Zahlung fällig. 2Die 
weiteren Jahresraten sind jeweils vorschüssig ein 
Jahr nach der jeweils zuvor fällig gewordenen Rate 
zu zahlen und werden von der Kasse per Mitteilung 
in Textform angefordert. 3Auf Antrag des ausge-
schiedenen Mitglieds in Textform oder soweit es 
mehr als drei Monate mit den Tilgungsraten in Ver-
zug ist, ist die ratenweise Tilgung vorzeitig zu been-
den. 4Die noch ausstehenden Tilgungsraten werden 
als Einmalbetrag abzüglich der Verzinsung der auf 
die ausstehenden Tilgungsraten entfallenden Verzin-
sung sofort fällig und sind an die Kasse innerhalb 
eines Monats zu zahlen. 5Das ausgeschiedene Mit-
glied kann jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres 
verlangen, dass der Umfang einer Insolvenzsiche-
rung nach § 59f Absatz 1 auf den Betrag der Rest-
schuld beschränkt wird. 

  (3) § 13 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c und 
Nummer 3 Buchstaben a, b, und e gelten für das aus-
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geschiedene Mitglied entsprechend, solange, bis der 
fi nanzielle Ausgleich vollständig erbracht ist.

  § 59d
  Nachträgliche Neuberechnung 

von Einmalbetrag und ratenweiser Tilgung

  (1) 1Wählt das ausgeschiedene Mitglied die nach-
trägliche Neuberechnung des Einmalbetrages nach 
§ 59b oder der ratenweisen Tilgung nach § 59c, kön-
nen sowohl das ausgeschiedene Mitglied als auch die 
Kasse innerhalb des Neuberechnungszeitraums nach 
Absatz 2 nach jeweils fünf Jahren (Neuberechnungs-
stichtage) durch Erklärung in Textform einen Monat 
vor dem Neuberechnungsstichtag verlangen, dass 
der gezahlte Einmalbetrag auf Grundlage der dann 
nach §  59b maßgebenden Berechnungsparameter 
neu berechnet wird. 2Dafür ist der Verpfl ichtungs-
barwert unter Berücksichtigung der Bestandsent-
wicklung des ausgeschiedenen Mitglieds zum Neu-
berechnungsstichtag neu zu berechnen. 3Im An-
schluss ist ein Vergleichswert dadurch zu ermitteln, 
dass der bisher zugrunde gelegte Verpfl ichtungsbar-
wert zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale 
von 2 Prozent um die seitdem erzielte jährliche Net-
toverzinsung im Abrechnungsverband II erhöht und 
um die für das ausgeschiedene Mitglied seitdem er-
brachten Rentenzahlungen zuzüglich einer auf sie 
entfallenden Verwaltungskostenpauschale von 2 Pro-
zent sowie die für Überleitungen geleisteten Bar-
wertzahlungen vermindert wird. 4Bei einer ratenwei-
sen Tilgung nach §  59c ist der Vergleichswert nach 
Maßgabe der Durchführungsvorschriften nach § 59h 
unter Berücksichtigung der bis zum Neuberech-
nungsstichtag geleisteten Tilgungsraten zu ermitteln. 

  (2) Der Zeitraum, in dem Neuberechnungen ver-
langt werden können (Neuberechnungszeitraum), 
umfasst maximal 20 Jahre und beginnt mit dem in 
§ 59a Absatz 4 Satz 1 genannten Zeitpunkt. 

  (3) 1Ist im Falle des Einmalbetrages der neu ermit-
telte Verpfl ichtungsbarwert zuzüglich einer Verwal-
tungskostenpauschale von 2 Prozent geringer als der 
Vergleichswert, hat die Kasse dem ausgeschiedenen 
Mitglied den Differenzbetrag zu erstatten. 2Im umge-
kehrten Fall ist das ausgeschiedene Mitglied ver-
pfl ichtet, den Differenzbetrag an die Kasse zu zah-
len. 3Die Zahlung nach Satz  1 hat innerhalb eines 
Monats nach Zugang der nachträglichen Neuberech-
nung beim ausgeschiedenen Mitglied zu erfolgen. 
4Im Falle der ratenweisen Tilgung ist die Höhe der 
Tilgungsraten mit Wirkung ab dem Ersten des Mo-
nats, der dem jeweiligen Neuberechnungsstichtag 
folgt, unter Berücksichtigung des Differenzbetrages 
für den verbleibenden Tilgungszeitraum nach § 59c 
neu festzusetzen. 

  (4) 1Zum Ablauf des Neuberechnungszeitraums ist 
von der Kasse eine Schlussrechnung entsprechend 
der Regelungen des Absatz 1 für das ausgeschiedene 
Mitglied in Textform zu erstellen. 2Die in ihr ausge-
wiesene Schlusszahlung der Kasse oder des ausge-
schiedenen Mitglieds ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung über die Höhe des Be-
trages als Einmalzahlung zu leisten.

 § 59e
 Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang

  1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band II Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitgeber, 
der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder aufgrund 
einer zwischen dem Mitglied und dem anderen Ar-
beitgeber geschlossenen Vereinbarung von diesem 
Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit ausgeschiede-
nen Pfl ichtversicherten des Mitglieds begründet, so 
ist das Mitglied verpfl ichtet, für die ausgeschiedenen 
Pfl ichtversicherten und die dem übertragenen Be-
stand zuzuordnenden Ansprüche und Anwartschaf-
ten einen fi nanziellen Ausgleich nach den §§  59b, 
59c oder 59d zu zahlen. 2Kann nicht festgestellt wer-
den, welche Ansprüche und Anwartschaften dem 
übertragenen Bestand zuzuordnen sind, so gilt § 12 
Absatz  5 Satz  4 entsprechend. 3Satz  1 gilt nicht, 
wenn der andere Arbeitgeber eine Vereinbarung 
nach § 12 Absatz 5 geschlossen hat.

 § 59f
 Insolvenzsicherung bei ratenweiser Tilgung

  (1) 1Insolvenzfähige Mitglieder können die raten-
weise Tilgung des Einmalbetrages nach §  59c Ab-
satz 1 nur wählen, wenn sie bis zu dem in § 59a Ab-
satz  4 Satz  1 genannten Zeitpunkt ein Sicherungs-
mittel in Höhe des Einmalbetrags nach §  59b 
zuzüglich der in §  59b Absatz  4 Satz  3 geregelten 
Verzinsung beibringen. 2Sicherungsmittel sind 

 1.  eine unwiderrufl iche Verpfl ichtungserklärung ei-
ner oder mehrerer juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch 
Gesetz ausgeschlossen ist,

 2.  eine unwiderrufl iche Deckungszusage eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versi-
cherungsunternehmens oder

 3.  eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
und mit einer Institutssicherung versehenen Kre-
ditinstituts

  oder ein mit diesen in ihrer Sicherungsqualität und 
Verwertbarkeit vergleichbares Sicherungsmittel. 
3Wenn während der ratenweisen Tilgung nach § 59c 
Absatz  1 Insolvenzfähigkeit eintritt, hat das ausge-
schiedene Mitglied binnen sechs Monaten ab dem 
Eintritt der Insolvenzfähigkeit eine den Sätzen 1 
und 2 entsprechende Absicherung in Höhe des nach 
§  59b berechneten fi nanziellen Ausgleichs oder, so-
weit eine Neuberechnung nach § 59d zu dem späte-
ren Zeitpunkt erfolgt ist, des neu berechneten fi nan-
ziellen Ausgleichs beizubringen. 4Wird die Absiche-
rung nicht vorgelegt, ist die Kasse berechtigt, den 
sich zu diesem Zeitpunkt ergebenden Einmalbetrag 
nach § 59b zu verlangen. 5Er ist vom ausgeschiede-
nen Mitglied nach Zugang der Mitteilung in Text-
form über die Forderung mit sofortiger Fälligkeit an 
die Kasse zu zahlen.

  (2) 1Soweit eine Neuberechnung nach §  59d Ab-
satz 1 vorgenommen wurde, ist der Sicherungsbetrag 
unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Raten 
jeweils auf den neu ermittelten Betrag anzupassen. 
2Das ausgeschiedene Mitglied kann jeweils zum 
Ende eines Geschäftsjahres verlangen, dass der Si-
cherungsbetrag auf den Betrag der Restschuld zum 
Ende des nachfolgenden Geschäftsjahres zuzüglich 
der in diesem Jahr fälligen Jahresrate beschränkt 
wird.“

26.  Nach §  59f werden die folgenden §§  59g und 59h 
eingefügt:

 „§ 59g
 Kosten der versicherungsmathematischen Gutachten

  1Die Kosten der versicherungsmathematischen Gut-
achten nach den §§ 59a bis 59e hat das ausgeschie-
dene Mitglied beziehungsweise das Mitglied zu tra-
gen. 2Die Kosten des Gutachtens einer durch die 
Kasse veranlassten Neuberechnung nach § 59d Ab-
satz 1 Satz 1 trägt die Kasse.

 § 59h
 Durchführungsvorschriften

  Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berechnungspa-
rametern sowie der Berechnungsmethode

 1.  des Einmalbetrags nach § 59b,

 2.  der ratenweisen Tilgung nach § 59c und

 3.  der nachträglichen Neuberechnung nach § 59d

  regeln die als Anhang zu dieser Satzung beschlosse-
nen Durchführungsvorschriften zu den §§ 15ff., 59a 
ff. abschließend.“

2 7.  Die §§ 60 und 60a werden wie folgt gefasst:

 „§ 60
  Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs 

im Abrechnungsverband I

  (1) 1Die Finanzierung der Verpfl ichtungen aus sämt-
lichen Anwartschaften und Ansprüchen sowie der 
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Verwaltungskosten im Abrechnungsverband I soll so 
erfolgen, dass die Finanzierungsbelastung der Mit-
glieder als Prozentsatz der zusatzversorgungs-
pfl ichtigen Entgelte langfristig stabil bleibt. 2Die 
Länge des Zeitraums, für den die Finanzierungsbe-
lastung der Mitglieder ermittelt wird (Deckungsab-
schnitt), beträgt daher 100 Jahre. 3Zur Deckung des 
Finanzbedarfs erhebt die Kasse Umlagen nach § 62 
und Sanierungsgeld nach § 63.

  (2) 1Soweit der Finanzbedarf durch Umlagen und 
Sanierungsgeld gedeckt wird, ist nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik ein 
gleichbleibender Finanzierungssatz als Prozentsatz 
der zu erwartenden zusatzversorgungspfl ichtigen 
Entgelte nach §  62 Absatz  2 für den Deckungsab-
schnitt festzusetzen. 2Der Finanzierungssatz ist so zu 
bemessen, dass die sich daraus ergebenden Einnah-
men zusammen mit dem zu Beginn des Deckungsab-
schnitts vorhandenen Vermögen des Abrechnungs-
verbands I (Teilvermögen) und den sonstigen zu er-
wartenden Einnahmen des Abrechnungsverbands I 
voraussichtlich ausreichen, um die Leistungen sowie 
die Verwaltungskosten während des Deckungsab-
schnitts erfüllen zu können. 3Das Vermögen im Ab-
rechnungsverband I soll am Ende des Deckungsab-
schnitts verbraucht sein. 4Darüber hinaus soll am 
Ende des Kalenderjahres innerhalb des Deckungs-
abschnitts das Vermögen die für das dann folgende 
Kalenderjahr zu erwartenden Gesamtausgaben im 
Abrechnungsverband I nicht unterschreiten.

  (3) 1Die Berechnungsparameter für den Deckungs-
abschnitt, deren Annahmen sich im Zeitablauf nach 
Absatz  5 ändern können, sind auf der Grundlage 
bester Schätzwerte zu bestimmen und zusammen 
mit der Berechnungsmethode zur Bestimmung des 
Finanzierungssatzes im Technischen Geschäftsplan 
niederzulegen. 2Sie umfassen die erwartete Verzin-
sung des Vermögens, die biometrischen Rechnungs-
grundlagen, Annahmen zur voraussichtlichen Ent-
wicklung des Versichertenbestandes und der zusatz-
versorgungspfl ichtigen Entgelte sowie Annahmen 
zum Renteneintrittsalter und zu den künftigen Ver-
waltungskosten.

  (4) Nach spätestens fünf Jahren ist der Finanzbe-
darf zu überprüfen (periodische Überprüfung) und 
über den Finanzierungssatz nach Absatz  2 auf 
Grundlage eines Vorschlags der Verantwortlichen 
Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars erneut 
durch den Kassenausschuss zu beschließen. 

  (5) 1Im Rahmen der periodischen Überprüfung des 
Finanzbedarfs nach Absatz  4 sowie der jährlichen 
Überprüfung der Finanzlage der Kasse nach § 8 Ab-
satz 1 hat die Verantwortliche Aktuarin/der Verant-
wortliche Aktuar eine Einschätzung darüber abzu-
geben, ob und inwieweit die tatsächliche und zu-
künftig zu erwartende Entwicklung der Annahmen 
zu den Berechnungsparametern, denjenigen des 
Technischen Geschäftsplans entspricht. 2Wenn die 
Verantwortliche Aktuarin/der Verantwortliche Ak-
tuar feststellt, dass sich die Annahmen, die den Be-
rechnungsparametern für die Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs zugrunde lagen, geändert haben, hat sie 
beziehungsweise er darzulegen, welche Änderung 
der Annahmen zu den Berechnungsparametern sie/
er im Hinblick auf die erwarteten Entwicklungen 
für erforderlich hält. 3Hierzu hat die Verantwortliche 
Aktuarin/der Verantwortliche Aktuar unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen des Absatzes 2 Satz 1 
die Auswirkungen auf den Finanzierungssatz zu be-
schreiben. 4Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der 
Verantwortliche Aktuar zu der Einschätzung, dass 
sich der Finanzbedarf anders entwickelt, als ange-
nommen, hat sie/er geeignete Maßnahmen vorzu-
schlagen, auf deren Grundlage der Kassenausschuss 
entscheidet. 5Soweit eine Anpassung der Annahmen 
erfolgt, ist auch der Technische Geschäftsplan ent-
sprechend zu ändern. 

  (6) 1Im Falle eines Vermögenstransfers nach § 55 Ab-
satz  6 Satz  3 sind die Versicherten im Hinblick auf 
eine eventuelle Eigenbeteiligung an der Umlage und 
an dem Zusatzbeitrag bei einer Neufestsetzung des 
Finanzierungssatzes im Abrechnungsverband I so zu 

stellen, als ob ein Vermögenstransfer nicht stattge-
funden hätte. 2Die hierfür notwendigen Vergleichs-
berechnungen erfolgen durch die Verantwortliche 
Aktuarin/den Verantwortlichen Aktuar im Rahmen 
der Feststellung des Finanzbedarfs nach Absatz 2.

 § 60a
 Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs 

im Abrechnungsverband II

  (1) Für die Finanzierung der Verpfl ichtungen und 
Verwaltungskosten im Abrechnungsverband II gel-
ten die für den Abrechnungsverband I in §  60 Ab-
satz  1 Satz  1 und 2 sowie Absatz  3 festgelegten 
Grundsätze. 

  (2) 1Soweit die Anwartschaften und Ansprüche im 
Abrechnungsverband II im Wege der Umlage fi nan-
ziert werden (umlagefi nanziert geführte Verpfl ich-
tungen), erhebt die Kasse Umlagen nach § 61 Num-
mer 1. 2Der Umlagesatz ist nach den in § 60 Absatz 2 
für die Ermittlung des gleichbleibenden Finanzie-
rungssatzes festgelegten Grundsätzen zu bemessen. 
3Das aus Umlagen gebildete Puffervermögen ist se-
parat von dem aus Pfl ichtbeiträgen nach Absatz  3 
gebildeten Deckungsvermögen zu führen, zu verwal-
ten und fortzuentwickeln. 4Ein Sanierungsgeld wird 
nicht erhoben.

  (3) 1Soweit Anwartschaften und Ansprüche im Ab-
rechnungsverband II im Wege der Kapitaldeckung 
 fi nanziert werden (kapitalgeckt geführte Verpfl ich-
tungen), erhebt die Kasse Pfl ichtbeiträge nach §  61 
Nummer 4. 2Der Pfl ichtbeitragssatz ist nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik auf 
Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des Verant-
wortlichen Aktuars so festzusetzen, dass die in dem 
nach Absatz 1 festgelegten Deckungsabschnitt zu ent-
richtenden Pfl ichtbeiträge zusammen mit dem aus 
den Pfl ichtbeiträgen nach §  55 Absatz  3 gebildeten 
Deckungsvermögen und den daraus zu erwartenden 
Einnahmen des Abrechnungsverbandes voraussicht-
lich ausreichen, um die satzungs- und betriebsrenten-
rechtlichen Verpfl ichtungen aus kapitalgedeckt ge-
führten Anwartschaften und Ansprüchen einschließ-
lich der damit verbundenen Verwaltungskosten 
dauerhaft erfüllen zu können und die für diese Ver-
pfl ichtungen gebildete Deckungsrückstellung zu ei-
nem vom Kassenausschuss zu beschließenden Zeit-
punkt, spätestens am Ende des Deckungsabschnitts, 
vollständig mit Vermögen zu bedecken. 

  (4) Grundlage für die Festsetzung der Finanzie-
rungsätze für die Umlagen und die Pfl ichtbeiträge 
sind die im Technischen Geschäftsplan niedergeleg-
ten Berechnungsparameter, für die die Vorgaben des 
§ 60 Absatz 3 gelten. 

  (5) 1Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der Ver-
antwortliche Aktuar im Zusammenhang mit der pe-
riodischen Überprüfung der Finanzlage nach §  8 
Absatz 1 zu der Einschätzung, dass die dauernde Er-
füllbarkeit der Verpfl ichtungen auf der Grundlage 
der erhobenen Umlagen und Pfl ichtbeiträge und der 
künftig erwarteten Überschüsse nicht mehr gewähr-
leistet ist, hat sie/er geeignete Maßnahmen, (zum 
Beispiel die Anpassung der Hebesätze oder des An-
teils der Umlagefi nanzierung und der kapitalge-
deckten Finanzierung an der Gesamtfi nanzierung 
sowie der daraus resultierenden Hebesätze), vorzu-
schlagen, auf deren Grundlage der Kassenausschuss 
nach billigem Ermessen entscheidet. 2Soweit der 
Pfl ichtbeitrag zur Herstellung oder Wiederherstel-
lung einer angemessenen Kapitalausstattung oder 
zur Finanzierung der Verstärkung der Berechnungs-
parameter auf Grund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhält-
nisse dient, kann er als Sonderzuschlag erhoben und 
in der Pfl ichtbeitragsabrechnung als Bestandteil des 
Pfl ichtbeitrags gegenüber dem Mitglied jeweils ge-
sondert ausgewiesen werden.

  (6) 1Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der Ver-
antwortliche Aktuar im Rahmen der periodischen 
Überprüfung der Finanzlage nach §  8 Absatz  1 zu 
der Einschätzung, dass der Umlagesatz und der 
Pfl ichtbeitragssatz beziehungsweise der Umlagesatz 
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oder der Pfl ichtbeitragssatz abgesenkt werden kön-
nen, ohne die dauernde Erfüllbarkeit der Verpfl ich-
tungen zu gefährden, hat sie/er geeignete Ent-
lastungsmaß-nahmen vorzuschlagen, auf deren 
Grundlage der Kassenausschuss nach billigem Er-
messen entscheidet. 2Der Pfl ichtbeitragssatz ist min-
destens so hoch festzulegen, dass die daraus resultie-
renden Beitragseinnahmen dem Barwert der neu 
entstehenden kapitalgedeckt geführten Anwart-
schaften zuzüglich Verwaltungskosten unter den 
dann gültigen Annahmen entsprechen.“

28.  § 62 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) 1Die Umlage in den Abrechnungsverbänden 
I und II sowie der Pfl ichtbeitrag im Abrechnungs-
verband II werden als Prozentsatz des zusatzver-
sorgungspfl ichtigen Entgelts nach Absatz  2 fest-
gelegt. 2Der Umlagesatz im Abrechnungsverband 
I ist anzupassen, sobald eine der beiden Bedin-
gungen für die Erhebung des pauschalen Sanie-
rungsgeldes nach § 63 Absatz 3 nicht mehr erfüllt 
ist.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann 
für Mitglieder der Kasse, die sich in einer wirt-
schaftlichen Notlage befi nden, für die Pfl ichtver-
sicherung geregelt werden, dass für die Zusage 
von Leistungen für die Dauer von bis zu drei Jah-
ren bis zu einer Mindesthöhe von 2 Prozent von 
der nach § 34 Absatz 2 zugesagten Leistung ab-
gewichen werden kann. 2Dies gilt auch für nicht 
tarifgebundene Mitglieder bei Vorliegen einer be-
trieblichen oder überbetrieblichen Vereinbarung 
mit Zustimmung der Kasse. 3Entsprechend der 
Verminderung der Leistungszusage für die bei 
dem Mitglied beschäftigten Pfl ichtversicherten 
reduziert sich für die Mitglieder insoweit die zu 
tragende Umlagebelastung beziehungsweise der 
zu zahlende Beitrag an die Kasse. 4Die Regelung 
kann über die in Satz  1 genannte Dauer hinaus 
verlängert werden.“

29.  § 63 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „3Bei der Ermittlung der Deckungsrückstellung der 
zum Jahresende bestehenden Altverpfl ichtungen ist 
auf die geschäftsplanmäßigen Berechnungsparame-
ter für die Ermittlung der fi ktiven Deckungsrück-
stellung im Rahmen der versicherungstechnischen 
Bilanz nach § 66 abzustellen.“

3 0.  § 65 wird wie folgt gefasst:

 „§ 65
  Fälligkeit der Aufwendungen 

für die Pfl ichtversicherung

  1Die Aufwendungen für die Pfl ichtversicherung nach 
§ 61 sind in dem Zeitpunkt fällig, in dem das zusatz-
versorgungspfl ichtige Entgelt den Versicherten zu-
fl ießt. 2Zahlungen, die nach diesem Zeitpunkt einge-
hen, sind bis zum Tage der Gutschrift mit jährlich 
fünf Prozentpunkten über dem am Ende des jeweili-
gen Zinsberechnungszeitraumes geltenden Basis-
zinssatz nach §  247 Absatz  1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zu verzinsen.“

31.  § 66 Absätze 1 bis 4 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Im Rahmen der versicherungstechnischen Bi-
lanz für die Pfl ichtversicherung werden die Über-
schüsse jährlich bis zum Jahresende für das voran-
gegangene Geschäftsjahr jeweils getrennt für den 
Abrechnungsverband I und den Abrechnungsver-
band II festgestellt. 2Soweit eine Kapitaldeckung 
vorhanden ist, werden dabei die tatsächlich erzielten 
Kapitalerträge berücksichtigt. 3Soweit keine Kapi-
taldeckung vorhanden ist, wird die durchschnittliche 
laufende Verzinsung der zehn nach der Bilanzsumme 
größten Pensionskassen nach dem zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung der versicherungstechnischen Bi-
lanz jeweils aktuellen Geschäftsbericht der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugrunde 
gelegt. 4Näheres regelt der Technische Geschäftsplan.

  (2) Soweit Mittel aus dem Abrechnungsverband I 
zur Deckung eines bilanziellen Fehlbetrages nach 
§ 59 Absatz 3 Satz 3 in den Abrechnungsverband der 
freiwilligen Versicherung überführt werden, sind 
diese Mittel dem Abrechnungsverband I bei der Auf-
stellung der versicherungstechnischen Bilanz als fi k-
tives Vermögen nach Maßgabe des Technischen Ge-
schäftsplans hinzuzurechnen, um die Versicherten 
bezogen auf die Feststellung der Überschüsse im Er-
gebnis so zu stellen, als ob ein Vermögenstransfer 
nicht stattgefunden hätte.

  (3) Über die Zuteilung von Bonuspunkten sowie 
die Entlastung von Mitgliedern, soweit diese im 
Abrechnungsverband II Arbeitgeberpfl ichtbeiträge 
von mehr als 4 Prozent der zusatzversorgungs-
pfl ichtigen Entgelte geleistet haben, entscheidet der 
Kassenausschuss nach billigem Ermessen auf Vor-
schlag der Verantwortlichen Aktuarin/des Verant-
wortlichen Aktuars.

  (4) 1Für die Zuteilung der Bonuspunkte kommen die 
am Ende des laufenden Geschäftsjahres Pfl ichtversi-
cherten sowie die zum gleichen Zeitpunkt beitrags-
frei Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Umlage-
monaten beziehungsweise Pfl ichtbeitragsmonaten 
erfüllt haben, in Betracht. 2§ 32 Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. 3Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis 
in Folge von Witterungseinfl üssen oder wegen ande-
rer Naturereignisse nach besonderen tarifvertragli-
chen Vorschriften geendet hat und die bei Wieder-
aufnahme der Arbeit Anspruch auf Wiedereinstel-
lung haben, sowie Saisonbeschäftigte, die bei Beginn 
der nächsten Saison voraussichtlich wieder einge-
stellt würden, gelten als Pfl ichtversicherte im Sinne 
des Satzes 1.“

32.  § 79 wird wie folgt gefasst:

 „ § 79
 Übergangsregelungen zu den §§ 15a und 15b

  Für die zwischen dem 19. Juli 2019 und dem 11. Mai 
2023 ausgeschiedenen Mitglieder gelten die §§  15a 
und 15b in der Fassung der 7. Satzungsänderung 
vom 18. Juli 2019, jedoch mit der Maßgabe, dass die 
Regelung zur Verzinsung des fi nanziellen Ausgleichs 
nach § 15a Absatz 4 Satz 4 entfällt und im Hinblick 
auf die möglichen Sicherungsmittel §  15b Absatz  2 
Satz 2 in der Fassung der 8. Satzungsänderung vom 
11. Mai 2023 gilt.“

33.  Nach § 79 wird folgender § 79a eingefügt: 

 „ § 79a
  Vollständige Beibehaltung der kapitalgedeckten 

Finanzierung im Abrechnungsverband II

  (1) 1Die Kasse hat zum 01. Januar 2024 durch die 8. 
Satzungsänderung vom 11. Mai 2023 eine hybride 
Finanzierung im Abrechnungsverband II eingerich-
tet. 2Zum 01. Januar 2024 wird die Kasse einen Um-
lageanteil erheben, soweit die ausdrückliche Zu-
stimmung einer nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik zu bestimmenden ausrei-
chend großen Zahl von Mitgliedern vorliegt. 3Für die 
Mitglieder, die in diesem Fall der Umstellung der ka-
pitalgedeckten Finanzierung auf eine hybride Finan-
zierung im Sinne einer Erhebung eines Umlage-
anteils zum 01. Januar 2024 nicht fristgerecht in 
Textform zugestimmt haben, wird innerhalb des Ab-
rechnungsverbandes II ein eigenes Versichertenkol-
lektiv mit eigenem Vermögensstock eingerichtet, 
 soweit die Zahl dieser Mitglieder nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik aus-
reichend groß ist. 4Ist die Zahl der Mitglieder, die 
ihre Zustimmung zur Umstellung der kapitalge-
deckten Finanzierung auf eine hybride Finanzierung 
nicht fristgerecht abgegeben haben, zu klein ist, gel-
ten die Sätze 1 und 2 auch für diese Mitglieder, so-
fern diese nicht von ihrem Sonderkündigungsrecht 
zum Ablauf des 31. Dezember 2023 Gebrauch ge-
macht haben.

  (2) 1Im Fall von Absatz 1 Satz 3 gilt für die dort ge-
nannten Mitglieder diese Satzung mit den folgenden 
Besonderheiten. 2Abweichend von §  55 Absatz  3, 
§ 60a und § 62 schuldet das Mitglied für den Zeit-
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raum ab dem 01. Januar 2024 ausschließlich Pfl icht-
beiträge, die sich durch Anwendung eines Pfl icht-
beitragssatzes auf die Bemessungsgrundlage der 
 zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte ergeben. 3Um-
lagen nach §  60a Absatz  2 werden also nicht erho-
ben. 4Bei der durch den Kassenausschuss nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
auf Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin bezie-
hungsweise des Verantwortlichen Aktuars vorzuneh-
menden Festsetzung sind § 60a Absatz 3 Satz 2 und 
Absatz  6 dementsprechend mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass nur das eigene Versichertenkollektiv 
sowie der eigene Vermögensstock nach Absatz  1 
Satz 3 einbezogen wird. 5§ 60a Absatz 5 Satz 1 fi ndet 
für Mitglieder im Sinne von Absatz 1 Satz 3 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Erhebung einer Um-
lage auch in diesem Fall nicht in Betracht kommt. 

  (3) Wenn und soweit innerhalb des ausschließlich im 
Wege der kapitalgedeckten Finanzierung geführten 
Versicherungskollektivs die Risikotragfähigkeit so 
weit absinkt, dass eine Kalkulation der Pfl ichtbei-
träge nach besten Schätzwerten nicht mehr den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathematik ent-
spricht, können nach Maßgabe des Technischen Ge-
schäftsplans auf Vorschlag der Verantwortlichen 
Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars zusätzliche 
Sicherheiten bei der Kalkulation der Pfl ichtbeiträge 
für dieses Versicherungskollektiv berücksichtigt 
werden.“

34.  Die Anlage „Durchführungsvorschriften zu §§ 15ff., 
59a ff. kvw-Satzung“ erhält die aus dem Anhang zu 
dieser Satzung ersichtliche Fassung.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 
2023 in Kraft. 

Münster, 11. Mai 2023 

Z w i c k e r

Vorsitzender des Kassenausschusses
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Durchführungsvorschriften zu §§ 15 ff., 59a ff. kvw-Satzung (kvw-S) 
vom 01. Juni 2023 

A. Formen des finanziellen Ausgleichs bei Ausscheiden aus der Mitgliedschaft
I. Generelle Festlegungen zu Verpflichtungsbarwerten nach §§ 15a Absatz 2 
be

Der Barwert einer einzelnen Verpflichtung errechnet sich nach § 15a Absatz 2 bezie-
hungsweise § 59b Absatz 3 der kvw-S wie folgt und wird anschließend auf volle Euro 
gerundet:  

- Versicherte

 

- Rentner

 

Die verwendeten Barwertfaktoren (BWF) sind auf eine Anwartschaft in Höhe von 1 
Euro beziehungsweise einen Anspruch in Höhe von 1 Euro – jeweils auf Jahresbasis 
– normiert und in einer entsprechenden Barwertfaktorentabelle hinterlegt (§ 15a Ab-
satz 3 beziehungsweise § 59b Absatz 4 der kvw-S). Eine weiterführende Beschreibung
zur Ermittlung der Barwertfaktoren befindet sich in Abschnitt C.

Der insgesamt einem Mitglied zuzuweisende Verpflichtungsbarwert ergibt sich durch 
Summation der Barwerte der einzelnen Verpflichtungen über alle Verpflichtungen, die 
dem Mitglied zuzurechnen sind (siehe Abschnitt A.V).  

II. Ausgleichsbetrag als Einmalzahlung nach § 15a kvw-S bei Ausscheiden aus
dem Abrechnungsverband I

Der Ausgleichsbetrag ergibt sich, indem der in Abschnitt A.I beschriebene Verpflich-
tungsbarwert zur Berücksichtigung der zukünftigen Verwaltungskosten mit 1,02 multi-
pliziert wird. 

In den Fällen des § 15 Absatz 6 kvw-S erfolgt eine anteilige Kürzung der Barwerte im 
Verhältnis der Summe der Entgelte der übergegangen Pflichtversicherten zu der 
Summe der Entgelte aller Pflichtversicherten des ausgeschiedenen Mitglieds.  

III. Erstattungsmodell mit Schlusszahlung nach § 15b kvw-S bei Ausscheiden
aus dem Abrechnungsverband I

1. Allgemein

Der jährliche Erstattungsbetrag umfasst die Aufwendungen der Kasse zur Erfüllung 
der Ansprüche von Rentnern nach § 15a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 kvw-S bezogen 
auf das jeweilige Jahr, gegebenenfalls nach Nummer 2 erhöht oder vermindert. 
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2. Erhöhung und Verminderung des Erstattungsbetrags nach § 15b Absatz 4 kvw-S

Die jährlichen Aufwendungen nach § 15b Absatz 4 kvw-S der Kasse aus der Pflicht-
versicherung  

a. erhöhen sich bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 15 Absatz 5 Satz 2 kvw-S
im ersten Jahr des Erstattungszeitraums um den Barwert nach § 15a kvw-S der an-
teilig nach § 15 Absatz 5 Satz 2 kvw-S in Verbindung mit § 15 Absatz 5 Satz 4 kvw-S
und Abschnitt A.V. Absätze (5) und (6) dieser Durchführungsvorschriften zugerech-
neten Ansprüche und Anwartschaften aufgrund früherer Pflichtversicherungen. Alter-
nativ kann der so bestimmte Einmalbetrag auch verteilt auf bis zu zwanzig gleiche
Jahresraten jeweils zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen nach § 15b Absatz 4
kvw-S zugeführt werden,

b. erhöhen sich – außer in den Fällen des § 15 Absatz 6 kvw-S – in dem Jahr des Er-
stattungszeitraums für ehemalige Versicherte des ausgeschiedenen Mitglieds, 
die zu einem anderen Mitglied der Kasse wechseln oder auf eine andere Kasse 
übergeleitet werden, um den Barwert der betreffenden Ansprüche und Anwart-
schaften nach § 15a kvw-S, 

c. vermindern sich bei Überleitungsannahmen im betreffenden Jahr um den Barwert
nach § 15a kvw-S für ehemalige Versicherte des ausgeschiedenen Mitglieds. 

Diese Barwerte sind zum Stichtag der jeweils eingetretenen Veränderung, allerdings 
mit den zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft maßgeblichen Barwertfak-
toren, zu bestimmen. 

3. In den Fällen des § 15 Absatz 6 kvw-S erfolgt die anteilige Berücksichtigung so-
wohl an den laufenden Erstattungsbeträgen als auch an der Schlusszahlung durch
eine anteilige Kürzung der zu leistenden Beträge im Verhältnis der Summe der Ent-
gelte der übergegangen Pflichtversicherten zu der Summe der Entgelte aller Pflicht-
versicherten des ausgeschiedenen Mitglieds.

IV. Einmalbetrag nach § 59b kvw-S bei Ausscheiden aus dem Abrechnungsver-
band II

Der finanzielle Ausgleich bei Ausscheiden aus dem Abrechnungsverband II setzt sich 
zusammen aus einem Teil für kapitalgedeckt geführte Verpflichtungen und einem Teil 
für nicht kapitalgedeckt geführte Verpflichtungen. Der Teil des finanziellen Aus-
gleichs, der für nicht kapitalgedeckt geführte Verpflichtungen zu zahlen ist, bestimmt 
sich nach Maßgabe der Abschnitte A.I bis A.III sowie A.V. Der Teil des finanziellen 
Ausgleichs, der für kapitalgedeckt geführte Verpflichtungen zu zahlen ist, bestimmt 
sich nach Maßgabe des Abschnitts A.I sowie der Bestimmungen in diesem Abschnitt 
und in Abschnitt A.V. 

1. Berechnung des Einmalbetrages

Für den Einmalbetrag nach § 59b Absatz 1 kvw-S ist für die Bestimmung des finanzi-
ellen Ausgleichs zunächst der Barwert der Verpflichtungen, die dem ausgeschiede-
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nen Mitglied im Abrechnungsverband II zuzurechnen sind (im Folgenden: Verpflich-
tungsbarwert), und die Summe der Barwerte aller Verpflichtungen im Abrechnungs-
verband II (im Folgenden: Gesamtverpflichtungsbarwert) zu ermitteln. 

Sowohl die Berechnung des Verpflichtungsbarwerts als auch die Berechnung des 
Gesamtverpflichtungsbarwerts erfolgt wie in Abschnitt A.I dargelegt. 

Die weitere maßgebliche Größe für die Bestimmung und Festsetzung des Einmalbe-
trages nach § 59b kvw-S ist die Unterfinanzierungsquote. Sie berechnet sich nach 
folgender Formel: 

1Unterfinanzierungsquote Ausfinanzierungsquote mit 

*1,02
V R FAusfinanzierungsquote
G

 mit 

 V bilanziell ausgewiesene Verlustrücklage 

R bilanziell ausgewiesene versicherungstechnische Rückstellungen 

F bilanzieller Fehlbetrag 

G Gesamtverpflichtungsbarwert 

Die Größen V, R und F sind dem letzten Jahresabschluss bezogen auf den Stichtag 
vor dem Ausscheiden des Mitglieds zu entnehmen1. Die Größe G ist zum vorgenann-
ten Stichtag nach Abschnitt A.I zu berechnen. Liegen die entsprechenden Werte bei 
Erstellung des Gutachtens über den finanziellen Ausgleich noch nicht vor, können 
diese geschätzt werden. Sie werden im versicherungsmathematischen Gutachten 
nach § 59a Absatz 3 Satz 3 kvw-S mitgeteilt. 

Der nach § 59b kvw-S zu leistende Einmalbetrag ist dann das Produkt aus Unterfi-
nanzierungsquote und Verpflichtungsbarwert des ausgeschiedenen Mitglieds unter 
Berücksichtigung einer Verwaltungskostenpauschale von 2 Prozent als 

Einmalbetrag = Unterfinanzierungsquote * Verpflichtungsbarwert * 1,02 

1. Ratenweise Tilgung nach § 59c kvw-S

Es seien dazu: 

N Anzahl der Jahresraten 

i Zins nach § 59b Absatz 4 Satz 3 kvw-S (der zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
in der Deckungsrückstellungsverordnung festgelegte Zinssatz, höchstens je-
doch ein Zinssatz von 2,75 Prozent) 

1 Dies umfasst auch den Fall, dass der Stichtag des Ausscheidens mit dem Stichtag eines Jahresab-
schlusses zusammenfällt. In diesem Fall wird also auf den Stichtag abgestellt, der genau ein Jahr vor 
dem Stichtag des Ausscheidens liegt. 
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E Einmalbetrag nach § 59b kvw-S 

Damit ergibt sich für die jährlichen Raten: 
 

 

 
1. Nachträgliche Neuberechnung nach § 59d kvw-S 

 
Die Vergleichswerte nach § 59d Absatz 1 werden anhand eines jährlichen iterativen 
Verfahrens und jährlich fortgeschriebener Werte ermittelt. 
 
Es seien dazu: 
t0 Jahr der Beendigung der Mitgliedschaft beziehungsweise der letzten Neube-

rechnung 

t   aktuelles Jahr der iterativen Fortschreibung der Werte 

tn Jahr der aktuellen Neuberechnung 

i Rechnungszins nach § 59b Absatz 4 Satz 3 kvw-S  
 

 Verpflichtungsbarwert nach § 59b Absatz 1 Satz 1 kvw-S zum Zeitpunkt der 
Beendigung der Mitgliedschaft zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale 
von 2 Prozent 

DVt Nettoverzinsung des Jahres t im Abrechnungsverband als Summe der Kapital-
erträge und Aufwendungen für Kapitalanlagen dividiert durch (Kapitalanlagen 
Jahresanfang + Kapitalanlagen Jahresende) /2 

ANt  Barwert der ausstehenden Ratenzahlungen im Fall der jährlichen Ratenzah-
lung (sonst 0) für Jahr t: 

 

 wobei RA die bei erstmaliger Berechnung beziehungsweise bei letztmaliger 
Neuberechnung festgelegte jährliche Rate ist und  die Anzahl der (noch) zu 
leistenden Ratenzahlungen bei erstmaliger Berechnung beziehungsweise bei 
letztmaliger Neuberechnung  

 
Rt Rentenzahlung des Jahres t an die auf das Mitglied entfallenden Leistungs-

empfänger zuzüglich einer auf sie entfallenden Verwaltungskostenpauschale 
von 2 Prozent sowie die für Überleitungen geleisteten Barwertzahlungen 

 
Für die Definition des Startwerts der Iteration  sind zwei Fälle zu unterscheiden: 
 
(i) Im Falle der ersten Neuberechnung ist für den Startwert  zu berücksichtigen, 
dass der Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft nicht auf einen 31.12. fallen 
könnte: 

 

, 
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wobei 

 auf den Zeitraum zwischen der Beendigung der Mitgliedschaft und dem 31.12. 
desselben Jahres entfallende Rentenzahlungen zuzüglich einer auf sie entfallen-
den Verwaltungskostenpauschale von 2 Prozent sowie die für Überleitungen ge-
leisteten Barwertzahlungen, 

T Anzahl der Tage vom Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft bis zum 31.12. 
desselben Jahres, wobei jeder Monat mit 30 Tagen gezählt wird. 

(ii) Für die übrigen Neuberechnungen gilt 

 Verpflichtungsbarwert nach § 59b Absatz 1 Satz 1 der Satzung zum Zeitpunkt 
der letzten Neuberechnung zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von 2 
Prozent.  

 
Damit ergibt sich der jährlich fortgeschriebene Wert wie folgt: 

  für  

Schließlich erhält man den Vergleichswert als . 
 
Ist der neu ermittelte Verpflichtungsbarwert zuzüglich einer Verwaltungskostenpau-
schale von 2 Prozent geringer als der Vergleichswert, hat die Kasse dem ausge-
schiedenen Mitglied den Differenzbetrag zu erstatten; im umgekehrten Fall ist das 
ausgeschiedene Mitglied verpflichtet, den Differenzbetrag innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Mitteilung an die Kasse zu zahlen. 
 
Im Falle einer Ratenzahlung nach § 59c kvw-S wird der Differenzbetrag auf die ver-
bleibenden restlichen Raten umgelegt. Dazu wird die Formel unter A. IV. 2. mit der 
Maßgabe angewendet, dass N als die noch ausstehenden jährlichen Raten definiert 
wird und E als Differenz zwischen dem neu ermittelten Verpflichtungsbarwert zuzüg-
lich einer Verwaltungskostenpauschale von 2 Prozent und dem Vergleichswert. Die 
so ermittelten zusätzlichen ggf. negativen Ratenhöhe wird auf die bis zur Neuberech-
nung maßgebliche Ratenhöhe addiert.. 
 
Der Neuberechnungszeitraum kann maximal auf 20 Jahre vereinbart werden und 
darf dabei im Falle einer Ratenzahlung nach § 59c kvw-S die Länge des Ratenzah-
lungszeitraumes nicht übersteigen. Der Neuberechnungszeitraum endet automatisch 
spätestens, wenn alle auf das ausgeschiedene Mitglied entfallenden Verpflichtungen 
erloschen sind. 
 
V. Einzubeziehende Verpflichtungen 
 
(1) Die Anwartschaften und Ansprüche je Abrechnungsverband werden jeweils in der 
Höhe in Ansatz gebracht, wie sie zum Stichtag der Beendigung der Mitgliedschaft im 
Sinne einer einheitlichen Pflichtversicherung nach §§ 15a Absatz 1 Satz 3, 59b Ab-
satz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 17 Satz 3 kvw-S als Verpflichtung auf dem jeweili-
gen Abrechnungsverband lasten. 
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(2) Dabei ist zu differenzieren nach umlagefinanzierten und kapitalgedeckten Ver-
pflichtungen. Verpflichtungen im Abrechnungsverband I sind vollständig umlagefinan-
ziert und Verpflichtungen im Abrechnungsverband II sind teilweise kapitalgedeckt 
und teilweise umlagefinanziert. Für umlagefinanzierte Verpflichtungen sind die Rege-
lungen in den Abschnitten A.I bis A.III anzuwenden und für kapitalgedeckte Verpflich-
tungen die Regelungen in den Abschnitten A.I und A.IV. 
 
(3) Dem ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen sind die unverfallbaren Anwart-
schaften von Pflichtversicherten und beitragsfrei Pflichtversicherten nach § 16 Absatz 
1 Nummer 1 und 2 kvw-S (im Folgenden: Versicherte/Versicherter) sowie die Ansprü-
che von Betriebsrentenberechtigten und künftige Ansprüche von deren Hinterbliebe-
nen nach § 30 kvw-S (im Folgenden: Rentnerin/Rentner) des jeweiligen Abrech-
nungsverbandes, sofern das ausgeschiedene Mitglied der letzte Arbeitgeber dieser 
Versicherten und Rentner war. 
 
(4) Beitragsfrei Versicherte im Ausgangsbestand, die das 70. Lebensjahr bereits 
überschritten haben, werden aus dem Datenbestand entfernt, weil von einem Abruf 
der Rente nicht mehr auszugehen ist. 
 
(5) Soweit Fallgestaltungen im Rahmen der Regelungen nach §§ 12 Absatz 5 Satz 4, 
15 Absatz 5 Satz 2, 15c Satz 2, 59a Absatz 7 Satz 2 und 59e Satz 1 Halbsatz 2 kvw-
S keine eindeutige Zurechnung unverfallbarer Anwartschaften beitragsfrei Versicher-
ter sowie der Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten möglich ist, erfolgt eine pau-
schalisierte Zurechnung entsprechend der Anzahlwerte (Kopfzahlen). Die Vorge-
hensweise der pauschalierten Zurechnung wird im Folgenden am Beispiel der Aus-
gliederung dargestellt, wobei die dargestellte Vorgehensweise grundsätzlich für alle 
Fallgestaltungen in diesem Absatz entsprechend Anwendung findet. 
 
(6) Für den Fall, dass das ausgeschiedene Mitglied durch Ausgliederung ganz oder 
teilweise aus einem anderen Mitglied des Abrechnungsverbandes hervorgegangen 
ist, sind diesem auch Ansprüche und Anwartschaften aufgrund früherer Pflichtversi-
cherungen (beitragsfrei Versicherte mit erfüllter Wartezeit und Leistungsempfängerin-
nen/Leistungsempfänger) über das ausgliedernde Mitglied zuzurechnen. Sofern 
keine eindeutige Zuordnung möglich ist, erfolgt eine pauschalierte Hinzurechnung 
durch Multiplikation der Summe der Barwerte aller beitragsfrei Versicherten mit erfüll-
ter Wartezeit und Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger, für die das ausglie-
dernde Mitglied der letzte Arbeitgeber war, mit dem Faktor , die 
nach den folgenden zwei Schritten ermittelt wird.  
 
Im ersten Schritt wird die Rechengröße  berechnet: 
 

, 

wobei 

 

 Anzahl der ausgegliederten Versicherten, die am Tag vor 
der Ausgliederung über das ausgliedernde Mitglied pflicht-
versichert waren, 
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 Gesamtzahl der Versicherten, die am Tag vor der Ausglie-
derung über das ausgliedernde Mitglied pflichtversichert 
waren. 

   
Im zweiten Schritt ist zu berücksichtigen, dass die am Tag vor der Ausgliederung vor-
handenen beitragsfrei Versicherten und Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfän-
ger, die dem ausgegliederten Bereich pauschal hinzuzurechnen sind, den Bestand 
im weiteren Zeitablauf aus biometrischen Gründen sukzessive verlassen werden. 
Gleichzeitig entsteht bei dem ausgegliederten Bereich im selben Zeitraum zuneh-
mend ein eigener Bestand an  
beitragsfrei Versicherten und Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger, die 
dem ausgegliederten Bereich unmittelbar zuzurechnen sind. Mit wachsendem zeitli-
chen Abstand zwischen Ausgliederung und Ausscheiden des aus dem ausgeglieder-
ten Bereich hervorgegangenen Mitglieds genügt also zunehmend eine isolierte Be-
trachtung des ausgegliederten Bereichs und die Hinzurechnung ist bei einem sehr 
langen Zeitabstand zwischen Ausgliederung und Ausscheiden nicht mehr erforder-
lich. 
Versicherungsmathematische Musterberechnungen haben ergeben, dass ab einem 
zeitlichen Abstand zwischen Ausgliederung und Ausscheiden von 20 Jahren auf eine 
Hinzurechnung verzichtet werden kann, da innerhalb dieses Zeitraumes ungefähr 
eine Generation von Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfängern durchlaufen 
wird. Vor diesem Hintergrund ist die Hinzurechnungsquote  nach §§ 
15 Absatz 5 Satz 4 beziehungsweise 59a Absatz 7 Satz 4 kvw-S wie folgt zu berech-
nen: 
 

, 

wobei mit  die im Abrechnungsverband zurückgelegten vollen Monate zwi-
schen dem Beginn und dem Ende der Mitgliedschaft des aus dem ausgegliederten 
Bereich hervorgegangenen Mitglieds bezeichnet werden. Bei einem Ausscheiden 
des aus dem ausgegliederten Bereich hervorgegangenen Mitglieds werden diesem 
in der vorliegenden Fallkonstellation also alle Anwartschaften und Ansprüche auf-
grund früherer Pflichtversicherungen, die dem ausgliedernden Mitglied bezogen auf 
den Zeitpunkt der Ausgliederung zuzuordnen sind, nach Multiplikation mit 

 pauschal hinzugerechnet. Für die Höhe der Anwartschaften und 
Ansprüche kann die Kasse Durchschnittsbeträge ermitteln. 
 
Im Falle eines Ausgleichsbetrages als Einmalbetrag bei Ausscheiden aus dem Ab-
rechnungsverband I nach § 15a oder eines finanziellen Ausgleichs bei Ausscheiden 
aus dem Abrechnungsverband II nach § 59a werden die hinzugerechneten Verpflich-
tungen mit dem Barwert zum Zeitpunkt der Ausgliederung mit den zu diesem Zeit-
punkt maßgeblichen Berechnungsparametern angesetzt. 
 
(7) Absatz 6 gilt entsprechend, wenn das ausgeschiedene Mitglied während der 
Dauer der bestehenden Mitgliedschaft Pflichtversicherte von einem anderen Mitglied 
des Abrechnungsverbandes im Wege der Ausgliederung übernommen hat. 
 
 

B. Erforderliche Bestandsdaten nach §§ 15a Absatz 4, 59a Absatz 3 kvw-S 
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Die Berechnungen erfolgen jeweils auf Grundlage der Bestandsdaten der Kasse 
(im Folgenden: Bestandsdaten). 
Die Bestandsdaten umfassen: 
- Geburtsdatum und daraus abgeleitet das versicherungstechnische Alter zum
Bewertungsstichtag
- Geschlecht (männlich, weiblich, divers2)
- Status (Aktive/Aktiver; Altersrentnerin/Altersrentner, Erwerbsminderungsrentne-
rin/ Erwerbsminderungsrentner; Witwe/Witwer, Waise)
- Anwartschaft in Versorgungspunkten bei Versicherten beziehungsweise Mo-
natsrente (in €) bei Rentnerinnen/Rentnern
- Versicherungsnummer

C. Berechnungsparameter und Formelwerk der Barwertfaktoren

Im Folgenden werden die maßgeblichen Berechnungsparameter und das Formel-
werk zur Herleitung der Barwertfaktorentabellen nach § 15a Absatz 3 und § 59b Ab-
satz 4 kvw-S beschrieben, die im Zusammenhang mit der Bestimmung eines finanzi-
ellen Ausgleichs nach  
§ 15a Absätze 2 und 3 und § 59b Absätze 3 und 4 kvw-S festzulegen sind.

I. Rechnungszins

Als Rechnungszins ist eine Verzinsung in Höhe des in der Deckungsrückstellungs-
verordnung festgelegten Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, jedoch höchstens 
2,75 Prozent. 
II. Biometrie

(1) Hinsichtlich der Wahl der biometrischen Rechnungsgrundlagen wird auf in der be-
trieblichen Altersversorgung allgemein anerkannte Richttafelwerke zurückgegriffen.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Heubeck-Richttafeln 2018 G, die als so-
genannte Generationentafeln ausgestaltet sind.

(2) Es wird eine modifizierte Fassung der Heubeck-Richttafeln mit entsprechenden
Anpassungen angewendet, die den kassenspezifischen Verhältnissen entspricht. Die
Modifikationen sind:
- eine Generationenverschiebung der in Absatz 1 Satz 2 genannten Richttafeln (in
Jahren)
- die Veränderung der standardmäßigen biometrischen Grundwerte der in Absatz 1
Satz 2 genannten Heubeck-Richttafeln zur Invalidisierungswahrscheinlichkeit, die
durch Multiplikation mit einem einheitlichen Faktor pauschal erhöht oder vermindert
werden.

(3) Mit der Wahl einer Generationenverschiebung um X Jahre wird das Geburtsjahr
der Versicherten und Rentnerinnen/Rentner rechnerisch um X Jahre erhöht, was be-
deutet, dass sich der vorliegende Bestand bezogen auf die erwartete, künftige Ent-
wicklung der Sterblichkeit (Projektion) so verhält, wie man es bei Ansatz ohne eine
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entsprechende Modifikation beziehungsweise Verschiebung erst in X Jahren erwartet 
hätte. 

(4) Für die Bestimmung des finanziellen Ausgleichs bei Beendigung einer Mitglied-
schaft ist jeweils der biometrische Ansatz maßgeblich, der insoweit auch für die
Überprüfung der Höhe des Finanzbedarfs nach §§ 60, 60a kvw-S verwendet wurde
und der die beobachteten kassenspezifischen Verhältnisse in geeigneter Weise ab-
zubilden vermag.

(5) Der zugrunde gelegte biometrische Ansatz wird durch die Verantwortliche Aktua-
rin/den Verantwortlichen Aktuar jährlich auf seine Angemessenheit hin überprüft.
Stellt die Verantwortliche Aktuarin/der Verantwortliche Aktuar fest, dass der verwen-
dete biometrische Ansatz die beobachteten kassenspezifischen Verhältnisse nicht
beziehungsweise nicht mehr angemessen abbildet, wird er bei der nächsten Über-
prüfung der Höhe des Finanzierungssatzes nach §§ 60, 60a kvw-S dem Kassenaus-
schuss entsprechende Anpassungen vorschlagen. Diese werden – nach entspre-
chendem Beschluss des Kassenausschusses – mit Beginn des neuen Deckungsab-
schnitts dann auch für die Bestimmung des finanziellen Ausgleichs bei Beendigung
einer Mitgliedschaft wirksam.

(6) Derzeit werden als biometrische Rechnungsgrundlagen die Heubeck-Richttafeln
2018 G mit folgenden Modifikationen verwendet:
- Generationenverschiebung um 1 Jahr, das heißt für jeden Geburtsjahrgang werden
die Ausscheidewahrscheinlichkeiten des 1 Jahr später geborenen Jahrgangs unter-
stellt.
- Die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten der Heubeck-Richttafeln 2018 G werden
durch Multiplikation mit dem einheitlichen Faktor 0,60 pauschal um 40 Prozent ver-
mindert.

(7) Die Heubeck-Richttafeln unterscheiden im Hinblick auf den Eintritt des vorzeitigen
Versicherungsfalls wegen Erwerbsminderung nicht zwischen teilweiser und voller Er-
werbsminderung. Daher wird bei den entsprechenden Ausscheidewahrscheinlichkei-
ten stets auf den Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung abgestellt.

(8) Darüber hinaus sehen die Heubeck-Richttafeln keine expliziten Wahrscheinlich-
keiten für den Eintritt von Waisenrente vor. Die Anwartschaft auf Waisenrente wird
daher durch einen pauschalen Zuschlag in Höhe von 5 Prozent auf die zukünftig er-
warteten Witwen-/Witwerrentenanwartschaften für diejenigen Versicherten und Rent-
nerinnen/Rentner berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft noch nicht das Renteneintrittsalter gemäß Abschnitt III erreicht haben.

III. Renteneintrittsalter und versicherungsmathematische Kürzungen

(1) Als rechnungsgemäßes Renteneintrittsalter wird die Vollendung des 65. Lebens-
jahres unterstellt.

(2) Die bei Renteneintritt mit Vollendung des 65. Lebensjahres erwartete Altersrente
wird abhängig vom Geburtsjahr des Rentners in Pauschalierung der nach § 77 Sozi-
algesetzbuch VI. Buch im Leistungsrecht vorgesehenen Faktoren wie folgt gekürzt:
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- für Geburtsjahrgänge ab 1962 (unterstellte Regelaltersgrenze: 67 Jahre) Kürzung
um 7,2 Prozent,
- für Geburtsjahrgänge von 1953 bis 1961 (unterstellte Regelaltersgrenze: 66 Jahre)
Kürzung um 3,6 Prozent,
- für Geburtsjahrgänge bis 1952 (unterstellte Regelaltersgrenze: 65 Jahre) keine Kür-
zung.
Diese Kürzungen werden vor Anwendung noch weiter modifiziert. Dadurch wird be-
rücksichtigt, dass erfahrungsgemäß ein Teil der Neurentner Altersrente für beson-
ders langjährig Versicherte bezieht und somit deren Rentenanspruch ohne Ab-
schläge zu berechnen sind. Bei den kvw lag dieser Anteil in den vergangenen Jahren 
bei etwa 40%, so dass obige Abschläge entsprechend nur zu 60% angesetzt wer-
den.   

(3) Vor Erreichen des rechnungsgemäßen Renteneintrittsalters nach Absatz (1) in
diesem Abschnitt werden bei der Barwertermittlung nur die Versicherungsfälle Er-
werbsminderung beziehungsweise Tod (Hinterbliebenenrente) berücksichtigt. Die
Kürzung der dann erwarteten Rentenansprüche wegen vorzeitiger Inanspruchnahme
wird abhängig vom Geburtsjahr entsprechend den Regelungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung vorgenommen. Vereinfachend wird dabei für Geburtsjahrgänge
mit gleichem gerundetem Pensionierungsalter von einer jeweils identischen Kürzung
ausgegangen.

(4) Daraus ergeben sich im Einzelnen folgende Kürzungsfaktoren:

Alter  bei Eintritt 

des Versorgungs-

falls 

Geburtsjahrgänge 

bis 1952 

Geburtsjahrgänge 

von 1953 bis 1961 

Geburtsjahrgänge 

ab 1962 

 10,8 % 10,8 % 10,8 % 

   7,2 % 10,8 % 10,8 % 

   3,6 %   7,2 % 10,8 % 

    0,0 %   3,6 %   7,2 % 

    0,0 %   0,0 %   3,6 % 

    0,0 %   3,6 %   7,2 % 

Versicherte, die zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft das Rentenein-
trittsalter von 65 Jahren bereits vollendet haben, werden so in Ansatz gebracht, als 
würden sie am Tag nach Beendigung der Mitgliedschaft erstmalig Altersrente in An-
spruch nehmen. 
IV. Rentenanpassung

Die jährliche Anpassung der laufenden Leistungen um 1 Prozent (§ 37 kvw-S) ist ver-
bindlicher Teil der Versorgungszusage und wird dem entsprechend bei der Ermittlung 
des finanziellen Ausgleichs mitberücksichtigt. 
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V. Sonstige Anpassungen 

(1) Anwartschaften auf Witwenrente/Witwerrente werden in Abhängigkeit vom Ge-
burtsjahrgang der Versicherten und Rentnerinnen/Rentner in Höhe von 55 Prozent 
(für Geburtsjahrgänge ab 1962) beziehungsweise 60 Prozent (für Geburtsjahrgänge 
bis 1961) berücksichtigt.  

(2) Bei laufenden Leistungen an Waisen wird unterstellt, dass  
- die Leistungszahlung nicht aufgrund biometrischer Ereignisse vorzeitig endet, 
- die Leistung für noch nicht volljährige Waisen bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres und  
- die Leistung für 18-jährige und ältere Waisen noch für ein weiteres Jahr, maximal 
bis zum 25. Lebensjahr, gezahlt wird. 

 
(3) Folgende leistungsbestimmende Faktoren, die sich auf die Höhe der zukünftigen 
Zahlungen unmittelbar auswirken, werden bei der Barwertermittlung nicht berücksich-
tigt:  
- Bezug der gesetzlichen Altersrente als Teilrente (§ 39 Absatz 1 kvw-S), 
- Kürzungen der teilweisen oder vollen Erwerbsminderungsrente wegen Hinzuver-
dienst (§ 39 Absatz 2 kvw-S), 
- Ruhen der Rente gemäß § 39 (§§ 15a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 59b Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 kvw-S), 
- Möglichkeit der Umwandlung einer teilweisen Erwerbsminderungsrente in eine volle 
Erwerbsminderungsrente und umgekehrt, 
- Möglichkeit des Erlöschens einer teilweisen oder vollen Erwerbsminderungsrente 
wegen Reaktivierung, 
- Möglichkeit des Erlöschens einer Hinterbliebenenrente wegen Wiederverheiratung. 

VI. Bestimmung des maßgeblichen Geburtsjahres 
 
Das maßgebliche Geburtsjahr für die Generationentafeln, die Höhe der Hinterbliebe-
nenrente und die Höhe der versicherungsmathematischen Abschläge ergeben sich 
aus dem Kalenderjahr der Beendigung der Mitgliedschaft abzüglich des versiche-
rungstechnischen Alters.  
VII. Formelwerk 
  
(1) Im Hinblick auf die versicherungsmathematische Bewertung der Versorgungsver-
pflichtungen wird das zugrundeliegende Leistungsrecht in ein entsprechendes For-
melwerk übertragen.  
 
(2) In dem Textband zu den Heubeck-Richttafeln sind standardmäßige Kommutati-
onswerte ,  und und Standardbarwerte , , , ,  und  de-
finiert und können mit dem von der Heubeck-Richttafel GmbH als Herausgeber der 
Richttafeln erstellten Programm HEURIKA 4 erzeugt werden (§ 15a Absatz 3 Satz 4, 
§ 59b Absatz 4 Satz 4 kvw-S). Zur rein technischen Berücksichtigung der jährlichen 
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Rentenanpassung von 1 Prozent werden die Barwerte mit dem wie folgt definierten 
Rechnungszins i‘ berechnet, wobei i der Rechnungszins nach Abschnitt C.I. ist. 

 

Die bei einer monatlichen Zahlungsweise relevanten Barwerte ,  und 
 ergeben sich aus den Barwerten für eine jährliche Zahlungsweise , und  

 wie folgt: 
 

 

 

 

mit 

 

und 

 

Die Barwerte ,  und  können auch unmittelbar mittels HEURIKA 4 
berechnet werden. 
Hiermit können bezogen auf das konkrete Leistungsrecht der Zusatzversorgung von 
Geschlecht, Geburtsjahrgang, Alter und Status (Aktive/Aktiver, Altersrentner/Alters-
rentnerin, Erwerbsminderungsrentnerin/Erwerbsminderungsrentner, Witwe/Witwer, 
Waise) abhängige Barwertfaktoren ermittelt werden.  
 
(3) Die Darstellung der Formeln erfolgt für männliche Versicherte. Die entsprechende 
Formel für weibliche Versicherte erhält man durch Ersetzen von  durch . 
a) Aktive/Aktiver 
 
Die Anwartschaft auf Altersrente zur Regelaltersgrenze  ist nor-
miert auf eine Jahresrente in Höhe von 1 Euro. Die Größe Kürzungsfaktorx ergibt 
sich aus Abschnitt C.III.   

 

 sei das versicherungstechnische Alter der Versicherten/des Versi-

cherten  
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bzw. 

 

sei für  = 65 die Höhe der Altersrente  beziehungsweise die 

Höhe der im Alter  maßgebenden Rente bei Erwerbsminderung 

: 

) 

) 

 sei die im Alter  aus der Rentenanwartschaft  abgeleitete 

Witwen-/Witwerrentenanwartschaft: 

 

Dann ergibt sich der Barwertfaktor  für einen -jährigen Anwärter aus 
der Formel: 

 

b) Ansprüche aus eigener Versicherung

Mit  als Jahresrente in Höhe von 1 Euro an eine/n Versicherte/n des Alters  
und  als der daraus abgeleiteten Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente ergibt 
sich 
- für Empfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung

- für Empfänger einer Altersrente

mit 

. 

c) Ansprüche von Hinterbliebenen

Mit  als Jahresrente in Höhe von 1 Euro an eine/n Hinterbliebene/n des Alters 
 ergibt sich 

für Empfänger einer Witwen-/Witwerrente
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für Empfänger einer Waisenrente des Alters  18

 mit  falls i‘≠0, 

, falls i‘=0 

für Empfänger einer Waisenrente des Alters :

für Empfänger einer Waisenrente des Alters :

.

 

 

 

– GV. NRW. 2023 S. 272
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2030

Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Übertragung beamten-, versicherungs- 

und disziplinarrechtlicher Zuständigkeiten und 
Befugnisse im Geschäftsbereich des Ministeriums 

für Kultur und Wissenschaft

Vom 20. Mai 2023

Auf Grund

–  des § 2 Absatz 3 und des § 104 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, 
ber. S. 642), 

–  des §  54 Absatz  3 Satz  2 des Beamtenstatusgesetzes 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010),

–  des §  3 Absatz  1 und 3 der Verordnung über die Er-
nennung, Entlassung und Zurruhesetzung der Beam-
tinnen und Beamten und Richterinnen und Richter 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Februar 
2014 (GV. NRW. S. 199), von denen Absatz 1 durch die 
Verordnung vom 9. September 2014 (GV. NRW. S. 500) 
geändert worden ist, insoweit im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium 
des Innern,

–  des § 13Absatz 1 Satz 3 und 4 des Gesetzes über die 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ vom 18. Novem-
ber 2008 (GV. NRW. S.  710), der zuletzt durch Arti-
kel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 1. September 2020 
(GV. NRW. S. 890) geändert worden ist,

–  des § 91 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
– Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung 
– in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), in 
Verbindung mit § 5 der Verordnung zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch vom 
13.  Dezember 1989 (GV. NRW. S.  679), der zuletzt 
durch Artikel  113 Nummer  2 des Gesetzes vom 
25. September 2001 (GV. NRW. S. 708) geändert wor-
den ist,

–  des § 76 Absatz 5 und des § 81 Satz 2 des Landesdis-
ziplinargesetzes vom 16. November 2004 (GV. NRW. 
S. 624), 

verordnet das Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 

Artikel 1

Die Verordnung zur Übertragung beamten-, versiche-
rungs- und disziplinarrechtlicher Zuständigkeiten und 
Befugnisse im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Kultur und Wissenschaft vom 17. Mai 2010 (GV. NRW. 
S. 282), die zuletzt durch Verordnung vom 24. September 
2018 (GV. NRW. S.  538) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1.  § 1 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  Nummer 7 wird aufgehoben. 

 b)  Nummer 8 wird Nummer 7. 

2.  § 2 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Nummer 4 wird das Komma am Ende durch ei-
nen Punkt ersetzt.

 b)  Nummer 5 wird aufgehoben. 

3.  § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Buchstabe e wird das Komma am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

 b)  In Buchstabe f wird das Wort „und“ durch einen 
Punkt ersetzt

 c)  Buchstabe g wird aufgehoben. 

4.  § 5 Absatz 2 b wird aufgehoben.

5.  § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Nummer 5 wird das Komma am Ende durch ei-
nen Punkt ersetzt.

 b)  Nummer 6 wird aufgehoben. 

6.  § 7 Absatz 1 Nummer 8 wird aufgehoben. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 20. Mai 2023

Die Ministerin 
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  B r a n d e s 

– GV. NRW. 2023 S. 298

20320

Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über 
die Aufwandsvergütung der Beamten der 

Justizvollzugsanstalten bei der Beschäftigung 
von Gefangenen außerhalb der Anstalt und bei der 
Bewachung von Gefangenen, die in Krankenhäuser 

außerhalb des  Vollzugs verlegt sind

Vom 24. Mai 2023

Auf Grund des § 6 Absatz 3 des Landesreisekostengeset-
zes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1367) verordnet 
das Ministerium der Justiz: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die Aufwandsvergütung der Beam-
ten der Justizvollzugsanstalten bei der Beschäftigung 
von Gefangenen außerhalb der Anstalt und bei der Be-
wachung von Gefangenen, die in Krankenhäuser außer-
halb des Vollzugs verlegt sind vom 28. Mai 1999 (GV. 
NRW. S. 212) wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. 

Düsseldorf, den 24. Mai 2023

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin L i m b a c h

– GV. NRW. 2023 S. 298

223

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz 

für das Schuljahr 2023/2024

Vom 25. Mai 2023

Auf Grund des §  93 Absatz  2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S.  404) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Schule und Bildung im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen sowie mit Zustimmung der für 
Schulen und für Haushalt und Finanzen zuständigen 
Landtagsausschüsse:

Artikel 1
Die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulge-
setz vom 18. März 2005 (GV. NRW. S.  218), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. April 2022 (GV. 
NRW. S. 721) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
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1.  Nach § 7 werden die folgenden §§ 8 bis 10 eingefügt:
 „§ 8
 Relationen ‚Schülerinnen und Schüler je Stelle‘
  (1) Die Relationen ‚Schülerinnen und Schüler je 

Stelle‘ betragen nach Maßgabe des Haushalts 
 1.  Grundschule 21,95 
 2.  Hauptschule 17,86 
 3.  Realschule 20,19 
 4.  Sekundarschule 16,27
 5.  Gymnasium 
  a)  Sekundarstufe I (G 8) 19,17
  b)  Sekundarstufe I (G 9) 19,87 
  c)  Sekundarstufe II 12,70 
 6.  Gesamtschule 
  a)  Sekundarstufe I 18,63 
  b)  Sekundarstufe II 12,70 
 7.  Berufskolleg 
  a)  Bildungsgänge der Berufsschule 
   aa)  Fachklassen des dualen Systems, einfach-

qualifi zierend
     Vollzeit 16,18
     Teilzeit 41,64 
   bb)  Fachklassen des dualen Systems, doppel-

qualifi zierend 
     Vollzeit 14,34
     Teilzeit 38,37 
   cc)  Ausbildungsvorbereitung
     Vollzeit 16,18
     Teilzeit 41,64
   dd)  Ausbildung nach §  66 des Berufs-

bildungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl.  I 
S.  920), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I 
S.  1174) geändert worden ist, oder nach 
§ 42r der Handwerksordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 24. Sep-
tember 1998 (BGBl.  I S.  3074; 2006 I 
S.  2095), die zuletzt durch Artikel  2 des 
Gesetzes vom 9. November 2022 (BGBl.  I 
S. 2009) geändert worden ist, 31,60 (SLR 
analog FÖS BK)

  b)  Bildungsgänge der Berufsfachschule 
   aa)  einjährig, berufl iche Kenntnisse (Voraus-

setzung: Erster Schulabschluss) 16,18 
   bb)  einjährig, berufl iche Kenntnisse (Voraus-

setzung: Erweiterter Erster Schulab-
schluss) 16,18 

   cc)  zweijährig, berufl iche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife 16,18 

   dd)  zweijährig, Berufsabschluss nach Landes-
recht und Fachoberschulreife 14,34 

     in dreijähriger Teilzeitform 27,28
     in vierjähriger Teilzeitform 38,37
   ee)  zweijährig, Berufsabschluss nach Landes-

recht (Voraussetzung: Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife (schulischer Teil)) 
16,18 

   ff)  dreijährig, berufl iche Kenntnisse und all-
gemeine Hochschulreife 14,34 

   gg)  dreijährig, dreieinhalbjährig und vierjäh-
rig, Berufsabschluss nach Landesrecht 
und Fachhochschulreife oder allgemeine 
Hochschulreife 14,34 

  c)  Bildungsgänge der Fachoberschule 
   aa)  einjährig, berufl iche Kenntnisse und 

Fachhochschulreife (FOS 12 B) 14,34 
     in zweijähriger Teilzeitform 38,37 
     in dreijähriger Teilzeitform 41,64

   bb)  zweijährig, berufl iche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife (FOS 11, 12) 

     Klasse 11 41,64 
     Klasse 12 Vollzeit 14,34 
   cc)  einjährig, berufl iche Kenntnisse und all-

gemeine Hochschulreife (FOS) 14,34 
     in zweijähriger Teilzeitform 38,37 
  d)  Bildungsgänge der Fachschule 
   aa)  Vollzeit 16,18 
   bb)  Teilzeit 38,37 
   cc)  Dreijährige Fachschule 27,28 
  e)  bei halbjährig endenden Bildungsgängen ver-

doppelt sich die entsprechende Relation für 
das letzte Schuljahr, 

 8.  Förderschulen 
  a)  Förderschwerpunkte im Bereich der Lern- und 

Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale 
und soziale Entwicklung, Sprache) 9,92

  b)  Förderschwerpunkt Sehen (Blinde) 5,89 
  c)  Förderschwerpunkt Hören und Kommunika-

tion (Gehörlose) 5,89 
  d)  Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 6,14 
  e)  Förderschwerpunkt Körperliche und motori-

sche Entwicklung 5,89 
  f)  Förderschwerpunkt Sehen (Sehbehinderte) 

7,83 
  g)  Förderschwerpunkt Hören und Kommunika-

tion (Schwerhörige) 7,83 
  h)  Intensivpädagogische Förderung bei Schwerst-

behinderung gemäß § 15 der Ausbildungsord-
nung sonderpädagogische Förderung vom 29. 
April 2005 (GV. NRW. S.  538, ber. S.  625), die 
zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 23. 
März 2022 (GV. NRW. S. 405) geändert worden 
ist, (außer Emotionale und soziale Entwick-
lung) 4,17

 9.  Klinikschule 5,89 
 10.  Weiterbildungskolleg
  a)  Abendrealschule 
   aa)  Vollbeleger 22,77 
   bb)  Teilbeleger 35,00 
  b)  Abendgymnasium 
   aa)  Vollbeleger 18,18 
   bb)  Teilbeleger 41,90 
  c)  Kolleg 
   aa)  Vollbeleger 12,55 
   bb)  Teilbeleger 29,96. 
  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 

kann in besonderen Fällen, insbesondere für Schul-
versuche sowie bei Förderschulen und Klinikschulen, 
die Relationen nach den jeweiligen Erfordernissen ab-
weichend von Absatz 1 im Einvernehmen mit dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium festsetzen. Es wird 
ferner ermächtigt, bei notwendiger Aufteilung des 
Unterrichts in Theorieunterricht und fachpraktische 
Unterweisung im Rahmen der in Absatz 1 festgelegten 
Relationen Umrechnungen in Teilrelationen vorzu-
nehmen.

 § 9
 Unterrichtsmehrbedarf
  (1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 

kann den Schulaufsichtsbehörden für den Unter-
richtsmehrbedarf einen Ganztagsstellenzuschlag für 
Grundschulen, für die Sekundarstufe I sowie für För-
derschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen in 
Höhe von 20 Prozent und für die übrigen Förderschu-
len und die Klinikschulen in Höhe von 30 Prozent der 
Grundstellenzahl zuweisen. Für die Berechnung des 
Ganztagsstellenzuschlags an den Förderschulen ist 
zusätzlich der Unterrichtsmehrbedarf nach Absatz  2 
Nummer 12 zu berücksichtigen.
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  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Be-
stimmung des Haushalts zusätzliche Stellen oder Mit-
tel für den Unterrichtsmehrbedarf zuweisen, insbe-
sondere:

 1.  für besondere Unterrichtsangebote,
 2.  für Schulversuche, Modellversuche und Entwick-

lungsvorhaben,
 3.  für den Hausunterricht erkrankter Schülerinnen 

und Schüler,
 4.  zur vorübergehenden Absicherung der Personal-

ressource für kleine Schulen in Aufl ösung,
 5.  für Integrationshilfen, herkunftssprachlichen Un-

terricht und für Schülerinnen und Schüler mit 
schwierigen Ausgangslagen,

 6.  für die Ganztagsförderung in Hauptschulen und 
Förderschulen in der Sekundarstufe I mit erwei-
tertem Ganztagsbetrieb in Höhe von insgesamt 30 
Prozent der Grundstellenzahl,

 7.  für die sonderpädagogische Förderung an allge-
meinbildenden weiterführenden Schulen (Lehr-
kräfte für Sonderpädagogik, Lehrkräfte anderer 
Lehrämter),

 8.  für multiprofessionelle Teams und zur Unterstüt-
zung der Inklusion (Lern- und Entwicklungsstö-
rungen) an Berufskollegs,

 9.  für die Inklusion an Berufskollegs außerhalb der 
Lern- und Entwicklungsstörungen,

 10.  für multiprofessionelle Teams zur Begleitung der 
Beschulung zugewanderter Jugendlicher an Be-
rufskollegs,

 11.  für Lehrkräfte für Sonderpädagogik in der 
Grundschule,

 12.  für die Förderung der Schülerinnen und Schüler 
an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 
Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache 
(Mehrbedarf I) sowie mit einer besonderen Aus-
prägung des Förderschwerpunkts Emotionale und 
soziale Entwicklung (Mehrbedarf II), 

 13.  für Stellen für Personen aus anderen pädagogi-
schen Berufsgruppen (multiprofessionelle Teams) 
im Gemeinsamen Lernen an Grundschulen sowie 
an allgemeinbildenden weiterführenden Schulen,

 14.  für Stellen zur Anpassung der Relationen ‚Schüle-
rinnen und Schüler je Stelle‘ für den Bildungs-
gang berufl iches Gymnasium von 14,34 auf 12,70 
sowie

 15.  für Stellen für Fachkräfte aus anderen pädagogi-
schen Berufsgruppen an Förderschulen (multipro-
fessionelle Teams).

 § 10
 Ausgleichsbedarf
  (1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 

kann den Schulaufsichtsbehörden zusätzliche Stellen 
oder Mittel zuweisen zum Ausgleich für:

 1.  Vertretungsunterricht, insbesondere bei langfristi-
gen Erkrankungen und Mutterschutz sowie für 
eine Vertretungsreserve Grundschule,

 2.  Tätigkeit von Lehrkräften, die gleichzeitig als 
Fachleiterinnen oder Fachleiter an einem Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildung tätig sind, 
sowie

 3.  Personalratstätigkeit und Tätigkeit in einer 
Schwerbehindertenvertretung in Höhe der ge-
währten Anrechnungsstunden.

  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Bestim-
mung des Haushalts zusätzliche Stellen oder Mittel zu-
weisen, insbesondere zum Ausgleich für Lehrerinnen 
und Lehrer, denen die Vorgriffsstunde zurückgewährt 
wird, für Fortbildung und Qualifi kation, für Medienbe-
ratung und Datenschutz, für Ansprechpersonen für LO-
GINEO NRW, zur Betreuung von Praktikantinnen und 
Praktikanten in den Praxiselementen nach dem Lehrer-
ausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), 

das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 
2022 (GV. NRW. S. 250) geändert worden ist, für Curri-
culumentwicklung, für Aufgaben der inneren Schulent-
wicklung, für Schulversuche, für Fachberatung in der 
Schulaufsicht, für Berufs- und Studienorientierung, für 
Beratung zur Suchtvorbeugung, für Beratung für den 
Schulsport, für Schulbuchgenehmigung und Software-
beratung, für die fl ächendeckende Unterrichtsausfaller-
hebung, zur Unterstützung des Inklusionsprozesses, für 
die Mitarbeit in Kommunalen Integrationszentren zur 
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwan-
dererfamilien und für die Prävention und Intervention 
gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Links-
extremismus, Salafi smus, für das Programm ‚Internatio-
nale Lehrkräfte Fördern (ILF)‘ sowie für Entlastungen 
beim Seiteneinstieg im Zusammenhang mit dem Dualen 
Master.“

2.  In §  13 Absatz  2 wird die Angabe „2023“ durch die 
Angabe „2024“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Mai 2023

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dorothee  F e l l e r 

– GV. NRW. 2023 S. 298

2251
2254

Gesetz
zur Zustimmung zum Dritten Staatsvertrag zur 

Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Dritter Medienänderungsstaatsvertrag) und 

zur Änderung des WDR-Gesetzes 
(20. Rundfunkänderungsgesetz)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Zustimmung zum Dritten Staatsvertrag zur 

Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Dritter Medienänderungsstaatsvertrag) und 

zur Änderung des WDR-Gesetzes 
(20. Rundfunkänderungsgesetz)

Vom 30. Mai 2023

2254

Artikel 1
Zustimmung zum Dritten Medienänderungsstaatsvertrag

Dem am 21. Oktober 2022 und 2. November 2022 unter-
zeichneten Dritten Medienänderungsstaatsvertrag zwi-
schen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, der 
als Anlage diesem Gesetz beigefügt ist, wird zugestimmt.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dritten Medienän-
derungsstaatsvertrags nach seinem Artikel  2 Absatz  2 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht.

2251

Artikel 2
Änderung des WDR-Gesetzes

Das WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch 
Artikel  4 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.  NRW. 
S. 504) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 4a wie 
folgt gefasst:

  „§ 4a Erfüllung des Auftrags“

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 Satz  2 wird die Angabe „32“ durch 
die Angabe „32a“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§ 28 Abs. 2 
Nr.  1 Buchstabe i) des Medienstaatsvertrages“ 
durch die Wörter „§  28 Absatz  2 Nummer  9 des 
Medienstaatsvertrages“ ersetzt.

 c)  In Absatz  7 Satz  4 wird das Wort „Programme“ 
durch das Wort „Hörfunkprogramme“ ersetzt.

 d)  In Absatz  8 Satz  3 wird die Angabe „32“ durch 
die Angabe „32a“ ersetzt.

3.  § 3a wird wie folgt gefasst: 

 „§ 3a
 Informationsrechte

  Dem WDR stehen die sich aus dem Medienstaatsver-
trag ergebenden Auskunftsrechte gegenüber Behör-
den zu.“

4.  § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  2 werden die Wörter „Information, Bil-
dung, Beratung und Unterhaltung“ durch die 
Wörter „Kultur, Bildung, Information und Bera-
tung“ ersetzt.

 b)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen 
Profi l entspricht, ist Teil des Auftrags.“

5.  § 4a wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 4a
 Erfüllung des Auftrags“

 b)  Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorange-
stellt:

   „(1) Der WDR erlässt für seine Angebote Richtli-
nien, die die Festsetzung inhaltlicher und forma-
ler Qualitätsstandards sowie standardisierter 
Prozesse zu deren Überprüfung umfassen (Quali-
tätsrichtlinien).“

 c)  Der bisherige Absatz  1 wird Absatz  2 und in 
Satz  1 werden die Wörter „, die im Ministerial-
blatt des Landes Nordrhein-Westfalen zu veröf-
fentlichen und regelmäßig fortzuschreiben sind“ 
gestrichen. 

 d)  Der bisherige Absatz  2 wird Absatz  3 und wie 
folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird das Komma nach den Wörtern 
„zwei Jahre“ gestrichen.

  bb)  In Satz  2 werden nach den Wörtern „Erfül-
lung der“ die Wörter „Qualitätsrichtlinien 
und“ eingefügt.

  cc)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Die Qualitätsrichtlinien und Programm-
richtlinien sind in dem Bericht nach Satz  1 
sowie im Online-Angebot des WDR zu veröf-
fentlichen und regelmäßig fortzuschreiben.“

 e)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Der WDR trifft Maßnahmen, um sich in ei-
nem kontinuierlichen Dialog mit der Bevölke-
rung, insbesondere über Qualität, Leistung und 
Fortentwicklung seines Angebots, auszutau-
schen.“

6. § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Der WDR trägt darüber hinaus in besonderem 
Maße der Einhaltung journalistischer Standards 
Rechnung.“

 b)  Dem Wortlaut des Absatz  5 wird folgender Satz 
vorangestellt:

   „Der WDR soll die Grundsätze der Objektivität 
und Unparteilichkeit achten und in seinen Ange-
boten eine möglichst breite Themen- und Mei-
nungsvielfalt ausgewogen darstellen.“

7.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 werden nach dem 
Wort „über“ die Wörter „die Qualitätsrichtli-
nien,“ eingefügt.

 b)  Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung des 
§ 26 des Medienstaatsvertrages und der §§ 4 bis 
6b, 8 und 9.“

8.  In § 17 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Sit-
zungen“ die Wörter „und Beschlüsse“ eingefügt.

9.  In §  21 Absatz  2 wird nach Nummer  4 folgende 
Nummer 4a eingefügt:

 „4a.  ist bei der Festsetzung von Maßstäben gemäß 
§ 39 Absatz 5 einzubeziehen und berät hierbei 
die Intendantin oder den Intendanten,“.

10.  Dem § 39 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle 
der Haushalts- und Wirtschaftsführung setzt der 
WDR gemeinsam mit den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF 
und dem Deutschlandradio unter Berücksichtigung 
von Empfehlungen der Kommission zur Überprü-
fung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) Maßstäbe fest, die geeignet 
sind, die Bewertung der Einhaltung der Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie eine 
vergleichende Kontrolle der Ressourceneffizienz zu 
ermöglichen.“

11.  In §  46 Satz  1 werden die Wörter „unabhängigen 
Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF)“ durch 
die Angabe „KEF“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 2 dieses Gesetzes tritt an dem Tag in Kraft, an 
dem der Dritte Medienänderungsstaatsvertrag nach sei-
nem Artikel  2 Absatz  2 in Kraft tritt. Der Tag des In-
krafttretens wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. 

Düsseldorf, den 30. Mai 2023

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i
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Anlage 
 

Dritter Staatsvertrag  
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Dritter Medienänderungsstaatsvertrag) 
 
 
 
 

 
 
 
Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen,  
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und  
der Freistaat Thüringen 
 
 
 
schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 
Änderung des Medienstaatsvertrages 

 
Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, geändert durch den Zweiten 
Medienänderungsstaatsvertrag vom 14. bis 27. Dezember 2021, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 31 Satzungen, Richtlinien und gemeinsame Maßstäbe, 
Berichtspflichten, Publikumsdialog“. 

 
b) Nach der Angabe zu § 32 wird folgende Angabe eingefügt: 

 
„§ 32a Einstellung, Überführung und Austausch von Programmen“. 

 
2. In der Präambel wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt: 
 

„Des Weiteren tragen sie eine Verantwortung, die Grundsätze der Nachhaltigkeit 
zu beachten.“ 

 
3. § 26 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
 

„(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die 
Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des 
Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und 
dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 
Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben 
in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, 
europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen 
Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale 
Verständigung, die europäische Integration, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt sowie den gesamtgesellschaftlichen Diskurs in Bund und 
Ländern fördern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben die 
Aufgabe, ein Gesamtangebot für alle zu unterbreiten. Bei der 
Angebotsgestaltung sollen sie dabei die Möglichkeiten nutzen, die ihnen aus 
der Beitragsfinanzierung erwachsen, und durch eigene Impulse und 
Perspektiven zur medialen Angebotsvielfalt beitragen. Allen 
Bevölkerungsgruppen soll die Teilhabe an der Informationsgesellschaft 
ermöglicht werden. Dabei erfolgt eine angemessene Berücksichtigung aller 
Altersgruppen, insbesondere von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, der Belange von Menschen mit Behinderungen und der 
Anliegen von Familien. Die öffentlich-rechtlichen Angebote haben der Kultur, 
Bildung, Information und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die einem 
öffentlich-rechtlichen Profil entspricht, ist Teil des Auftrags. Der Auftrag im 
Sinne der Sätze 8 und 9 soll in seiner gesamten Breite auf der ersten 
Auswahlebene der eigenen Portale und über alle Tageszeiten hinweg in den 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 9. Juni 2023304

Vollprogrammen wahrnehmbar sein. 
 
(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind bei der Erfüllung ihres 
Auftrags der verfassungsmäßigen Ordnung und in besonderem Maße der 
Einhaltung journalistischer Standards, insbesondere zur Gewährleistung 
einer unabhängigen, sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden 
Information und Berichterstattung wie auch zur Achtung von 
Persönlichkeitsrechten verpflichtet. Ferner sollen sie die einem öffentlich-
rechtlichen Profil entsprechenden Grundsätze der Objektivität und 
Unparteilichkeit achten und in ihren Angeboten eine möglichst breite 
Themen- und Meinungsvielfalt ausgewogen darstellen.“ 

 
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

 
„(3) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 2 sowie in § 30 Abs. 3 und 4 
dienen allein dem öffentlichen Interesse; subjektive Rechte Dritter werden 
dadurch nicht begründet.“ 

 
c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 und 5. 

 
4. § 28 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 28 
Fernsehprogramme 

 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
veranstalten gemeinsam das Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das 
Erste)“. 
 
(2) Die Dritten Fernsehprogramme einschließlich regionaler 
Auseinanderschaltungen werden von einzelnen oder mehreren in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten nach Maßgabe ihres 
jeweiligen Landesrechts veranstaltet, und zwar jeweils durch 
 
1. den Bayerischen Rundfunk (BR), 
 
2. den Hessischen Rundfunk (HR), 
 
3. den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), 
 
4. den Norddeutschen Rundfunk (NDR), 
 
5. Radio Bremen (RB), 
 
6. den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), 
 
7. den Südwestrundfunk (SWR), 
 
8. den Saarländischen Rundfunk (SR) und 
 
9. den Westdeutschen Rundfunk (WDR). 
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(3) Das ZDF veranstaltet das Vollprogramm „Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF)“. 

 
(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF veranstalten gemeinsam folgende Fernsehprogramme: 
 
1. das Vollprogramm „3sat“ mit kulturellem Schwerpunkt unter Beteiligung 

öffentlich-rechtlicher europäischer Veranstalter und 
 
2. das Vollprogramm „arte – Der Europäische Kulturkanal“ unter Beteiligung 

öffentlich-rechtlicher europäischer Veranstalter. 
 

(5) Die nach dem Medienstaatsvertrag, in der Fassung des Zweiten 
Medienänderungsstaatsvertrages vom 14. bis 27. Dezember 2021, gemäß 
dessen § 28 Abs. 1 Nr. 2 (tagesschau24, EinsFestival), Abs. 2 Nr. 2 (ARD-
alpha), Abs. 3 Nr. 2 (ZDFinfo, ZDFneo) sowie Abs. 4 Nr. 3 (PHOENIX – Der 
Ereignis- und Dokumentationskanal) und Nr. 4 (KI.KA – Der Kinderkanal) 
veranstalteten Fernsehprogramme sind weiterhin beauftragt; die Beauftragung 
geht auf die nach § 32a überführten, ausgetauschten oder wiederhergestellten 
oder die nach § 32 veränderten Angebote über. Die Gesamtzahl der 
Fernsehprogramme, die von den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und dem ZDF veranstaltet werden, darf jeweils die 
Zahl der zum 30. Juni 2023 verbreiteten Fernsehprogramme nicht übersteigen.“ 

 
5. § 30 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden nach der Angabe „§ 2 Abs. 2 Nr. 29“ die Wörter „unter 
Einbeziehung einer gemeinsamen Plattformstrategie“ eingefügt. 

 
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von europäischen und nicht-
europäischen Werken angekaufter Spielfilme und angekaufter 
Folgen von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen sind, im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Ausstrahlung in ihren 
Programmen für bis zu dreißig Tage, wobei die Abrufmöglichkeit 
grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist; das Angebot 
dieser nicht-europäischen Werke ist nur zulässig, wenn es sich um 
Beiträge zur Bildung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 26 oder zur Kultur 
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 27 handelt und sie in besonderem Maße 
zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen,“ 

 
bb) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

 
„3. das Angebot auf Abruf von europäischen und nicht-europäischen 

Werken im Sinne der Nummer 2 als eigenständige audiovisuelle 
Inhalte für bis zu dreißig Tage, wobei die Abrufmöglichkeit 
grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist; eine zeitlich 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 9. Juni 2023306

weitergehende Abrufmöglichkeit ist im Einzelfall möglich, wenn dies 
aus redaktionellen Gründen oder Gründen der Angebotsgestaltung 
geboten ist und die weitergehende Bereitstellung in besonderem 
Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beiträgt,“ 

cc) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 4 und 5. 
 
c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Telemedienangebote“ die Wörter 

„nach Maßgabe des § 26“ eingefügt. 
 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Soweit sie in ihren Telemedienangeboten Empfehlungssysteme nutzen 
oder anbieten, sollen diese einen offenen Meinungsbildungsprozess und 
breiten inhaltlichen Diskurs ermöglichen.“ 

 
bb) Folgender Satz wird angefügt: 

 
„Soweit dies zur Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-
redaktionellen Gründen geboten ist, können sie Telemedien auch 
außerhalb des dafür jeweils eingerichteten eigenen Portals anbieten.“ 

 
e) In Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 wird nach der Angabe „Absatz 2 Satz 1 Nr. 2“ die 

Angabe „und 3“ eingefügt. 
 
6. § 31 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 31 
Satzungen, Richtlinien und gemeinsame Maßstäbe,  

Berichtspflichten, Publikumsdialog“. 
 
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 
„Der Bericht nach Satz 1 ist den Landesparlamenten zur Kenntnis zu geben.“ 

 
c) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 bis 6 eingefügt: 

 
„(3) Die jeweils zuständigen Gremien der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios wachen über die Erfüllung des Auftrags gemäß § 26 
sowie über eine wirtschaftliche und sparsame Haushalts- und 
Wirtschaftsführung. 
 
(4) Die Gremien haben die Aufgabe, für die Angebote der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios Richtlinien aufzustellen und die Intendanten in 
Programmfragen zu beraten. Die Richtlinien umfassen die Festsetzung 
inhaltlicher und formaler Qualitätsstandards sowie standardisierter Prozesse 
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zu deren Überprüfung; die Richtlinien sind in dem Bericht nach Absatz 2 
Satz 1 zu veröffentlichen und regelmäßig zu überprüfen. 

 
(5) Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung setzen die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio gemeinsam 
unter Einbeziehung ihrer zuständigen Gremien und unter Berücksichtigung 
von Empfehlungen der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) Maßstäbe fest, die geeignet 
sind, die Bewertung der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit sowie eine vergleichende Kontrolle der Ressourceneffizienz zu 
ermöglichen. 
 
(6) Die Anstalten treffen Maßnahmen, um sich in einem kontinuierlichen 
Dialog mit der Bevölkerung, insbesondere über Qualität, Leistung und 
Fortentwicklung des Angebots, auszutauschen.“ 
 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 7. 
 

7. § 32 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
 

„(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio konkretisieren die inhaltliche Ausrichtung 
ihrer geplanten Telemedienangebote nach § 30 jeweils in 
Telemedienkonzepten, die Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die 
Verwendung internetspezifischer Gestaltungsmittel sowie die Maßnahmen 
zur Einhaltung des § 30 Abs. 7 Satz 1 näher beschreiben. Die 
Telemedienkonzepte müssen auch Ausführungen zur Einbindung in die 
gemeinsame Plattformstrategie im Sinne des § 30 Abs. 1 enthalten. Es sind 
angebotsabhängige differenzierte Befristungen für die Verweildauern 
vorzunehmen mit Ausnahme der Archive nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die 
unbefristet zulässig sind; redaktionelle Gründe oder Gründe der 
Angebotsgestaltung, die zu einer weitergehenden Abrufmöglichkeit nach § 
30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 führen können, sind unbeschadet der erforderlichen 
Einzelfallprüfung in den Telemedienkonzepten näher zu konkretisieren und 
regelmäßig zu überprüfen. Sollen nicht-europäische Werke nach § 30 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 oder 3 auf Abruf bereitgestellt werden, ist zu erläutern, wie diese 
in besonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen. Sollen 
Telemedien auch außerhalb des eingerichteten eigenen Portals angeboten 
werden, ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen Maßnahmen zur 
Berücksichtigung des Jugendmedienschutzes, des Datenschutzes sowie des 
§ 30 Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben. Die Aufgabe, Telemedienkonzepte 
für Gemeinschaftsangebote zu erstellen, wird von den beteiligten 
Rundfunkanstalten gemeinschaftlich ausgeübt. 
 
(2) Die Beschreibung aller Telemedienangebote muss eine Nachprüfung des 
Finanzbedarfs durch die KEF ermöglichen.“ 

 
b) Folgende Absätze 8 und 9 werden angefügt: 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 16 vom 9. Juni 2023308

 
„(8) Soweit dieser Staatsvertrag für ein neues oder wesentlich geändertes 
Telemedienangebot ein Verfahren nach Maßgabe der Absätze 4 bis 7 
vorsieht, können die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio, um 
1. Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für den Vorschlag für ein neues 

Telemedienangebot benötigen, oder 
 
2. Aufschlüsse über den voraussichtlichen Bedarf nach dem neuen 

Telemedienangebot zu erhalten, oder 
 
3. neuartige technische oder journalistische Konzepte zu erproben, 
 
das neue oder wesentlich geänderte Angebot auch ohne Durchführung des 
Verfahrens für eine Dauer von höchstens sechs Monaten im Rahmen eines 
Probebetriebs veranstalten oder bereitstellen. Um den Übergang in ein 
reguläres Telemedienangebot zu ermöglichen, kann der Probebetrieb um 
höchstens weitere sechs Monate verlängert werden, wenn zeitgleich ein 
Verfahren nach den Absätzen 4 bis 7 eingeleitet wird. Die Aufnahme und der 
Zeitpunkt des Beginns eines solchen Probebetriebs ist von den Anstalten der 
jeweiligen Rechtsaufsicht anzuzeigen. 
 
(9) Die Anstalten haben die Zahl der Nutzer des Probebetriebs insbesondere 
durch technische Maßnahmen zu beschränken, um zu verhindern, dass der 
Probebetrieb der Einführung eines neuen oder wesentlich veränderten 
Angebots im Sinne der Absätze 1 und 3 gleichkommt.“ 

 
8. Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt: 
 

„§ 32a 
Einstellung, Überführung und Austausch von Programmen 

 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF können die in § 28 Abs. 5 Satz 1 genannten Fernsehprogramme ganz oder 
teilweise einstellen oder deren Inhalte in Angebote im Internet gleichartigen 
Inhalts überführen. Eine Überführung gleichartigen Inhalts gemäß Satz 1 liegt 
insbesondere auch vor, wenn für eine Verbreitung des Angebots im Internet 
(linear oder auf Abruf) unter grundlegender Beibehaltung der thematischen 
inhaltlichen Ausrichtung des Angebots und der angestrebten Zielgruppe 
internetspezifische Gestaltungsmittel eingesetzt werden. Für Einstellung und 
Überführung, auch soweit diese in ein Telemedienangebot erfolgt, findet 
ausschließlich das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 5 Anwendung; § 30 bleibt 
unberührt. 
 
(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF erstellen Angebotskonzepte, in denen sie jeweils darstellen, welches 
Fernsehprogramm oder welche Teile davon eingestellt werden sollen oder wie 
die betroffenen Inhalte gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
internetspezifischer Gestaltungsmittel in ein Angebot im Internet überführt 
werden sollen. Dabei haben sie darzulegen, dass der Auftrag auch durch das 
veränderte Angebot erfüllt wird und die Änderung des Angebots dem Auftrag 
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nach § 26 unter Berücksichtigung des geänderten Nutzerverhaltens dem 
Entwicklungsbedarf entspricht. Werden Inhalte ganz oder teilweise in ein 
Angebot im Internet überführt, gilt § 32 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend; das 
Angebotskonzept muss auch Ausführungen zur Einbindung in die gemeinsame 
Plattformstrategie im Sinne des § 30 Abs. 1 enthalten. Das zuständige Gremium 
gibt Dritten in geeigneter Weise, insbesondere im Internet, Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Die Gelegenheit zur Stellungnahme besteht innerhalb einer Frist 
von mindestens sechs Wochen nach Veröffentlichung des Vorhabens. Das 
zuständige Gremium der Rundfunkanstalt hat die eingegangenen 
Stellungnahmen zu prüfen. Die Aufgabe, Angebotskonzepte für 
Gemeinschaftsangebote zu erstellen, wird von den beteiligten Rundfunkanstalten 
gemeinschaftlich ausgeübt. 
 
(3) Die Angebotskonzepte müssen eine Nachprüfung des Finanzbedarfs durch 
die KEF ermöglichen. 
 
(4) Die Entscheidung über die Einstellung des Fernsehprogramms und das neue 
oder veränderte Angebotskonzept bedürfen der Zustimmung des zuständigen 
Gremiums der Rundfunkanstalt. Die Entscheidung ist zu begründen. 
 
(5) Nach Zustimmung des zuständigen Gremiums hat die jeweilige 
Rundfunkanstalt der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde alle für eine 
rechtsaufsichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
zu übermitteln. Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 2 und 3 und 
nach Prüfung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde sind die 
Einstellung des Fernsehprogramms und das neue oder veränderte 
Angebotskonzept im Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt zu 
veröffentlichen. In den amtlichen Verkündungsblättern der betroffenen Länder ist 
zugleich auf die Veröffentlichung im Internetauftritt der jeweiligen 
Rundfunkanstalt hinzuweisen. 
 
(6) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das 
ZDF können die in § 28 Abs. 5 Satz 1 genannten Fernsehprogramme durch ein 
anderes Fernsehprogramm austauschen. Hierfür gilt das Verfahren gemäß 
Absatz 2 bis 5 entsprechend. 
 
(7) Ein nach den Absätzen 1 bis 6 eingestelltes, überführtes oder 
ausgetauschtes Angebot kann wiederaufgenommen, selbst eingestellt sowie 
erneut überführt oder ausgetauscht werden; dabei ist auch die Überführung in 
ein Programm, das nicht über das Internet übertragen wird, zulässig. Die 
Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend. Die Änderung von Telemedienangeboten 
richtet sich nach § 32. 
 
(8) Durch die Überführung oder den Austausch der in § 28 Abs. 5 Satz 1 
genannten Fernsehprogramme darf kein Mehrbedarf entstehen; dabei bleiben 
von Nutzerzahlen abhängige Verbreitungskosten außer Betracht. Im Übrigen 
richten sich die Überführung oder der Austausch nach § 32 Abs. 4 bis 7 
entsprechend; Absatz 3 bleibt unberührt.“ 

 
9. § 36 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1. die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden Angebote, die durch 
Staatsvertrag aller Länder beauftragten Fernsehprogramme sowie die 
nach § 32a überführten oder ausgetauschten Angebote 
(bestandsbezogener Bedarf),“ 

 
b) In Nummer 2 werden das Wort „Rundfunkprogramme“ durch das Wort 

„Angebote“ und das Wort „Rundfunkprogrammen“ durch das Wort 
„Angeboten“ ersetzt. 

 
10. In § 37 Satz 3 wird das Wort „Landtagen“ durch das Wort „Landesparlamenten“ 

ersetzt. 
 
11. Die Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 des Medienstaatsvertrages) Negativliste 

öffentlich-rechtlicher Telemedien wird wie folgt geändert: 
 

a) In den Nummern 6 und 17 werden jeweils nach dem Wort „Sendungen“ die 
Wörter „im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3“ eingefügt. 

 
b) In den Nummern 14 bis 16 werden jeweils nach dem Wort „Sendung“ die 

Wörter „im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3“ eingefügt. 
 

Artikel 2 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

 
(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Medienstaatsvertrages sind die 
dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 
 
(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. Sind bis zum 30. Juni 2023 nicht 
alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit. 
 
(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Medienstaatsvertrages in der 
Fassung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 
 
 
Hannover    den 21.10.22  Kretschmann 
 
 
Für den Freistaat Bayern: 
 
 
Berlin    den 2/11   Söder 
 
 
Für das Land Berlin:  
 
 
Hannover   den 21.10.22   Franziska Giffey 
 
 
Für das Land Brandenburg:  
 
 
Berlin    den 2.11.2022     Dietmar Woidke 
 
 
Für die Freie Hansestadt Bremen:  
 
 
Hannover   den 21.10.22   Bovenschulte   
 
 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg:  
 
 
Hannover   den 21.10.2022  Tschentscher 
 
 
 
Für das Land Hessen:  
 
 
Hannover   den 21.10.22   Boris Rhein 
 
 
 
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:  
 
 
Hannover   den 21.10.22   Manuela Schwesig 
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Für das Land Niedersachsen:  
 
 
Hannover   den 21.10.2022  Stephan Weil 
 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen:  
 
 
Hannover    den 21.10.2022  Wüst 
 
 
Für das Land Rheinland-Pfalz:  
 
 
Berlin    den 2.11.22   M. Dreyer 
 
 
Für das Saarland:  
 
 
Hannover   den 21.10.22   Anke Rehlinger 
 
 
Für den Freistaat Sachsen:  
 
 
Hannover   den 21.10.22   Kretschmer 
 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt:  
 
 
Hannover   den 21.10.2022  Dr. Rainer Haseloff 
 
 
Für das Land Schleswig-Holstein:  
 
 
Hannover   den 21.10.2022  Günther 
 
 
Für den Freistaat Thüringen:  
 
 
Hannover   den 21.10.2022  Bodo Ramelow 
 

– GV. NRW. 2023 S. 300
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Gesetz
über die Abspaltung von Glücksspielbeteiligungen 

von der NRW.BANK Anstalt des öffentlichen 
Rechts und über die Einwilligung zur 

Verschmelzung der Finanzierungsgesellschaft des 
Landes NRW zur Kapitalerhöhung  bei der WestLB 

AG mbH mit der Beteiligungsverwaltungsgesell-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen mbH 
(Glücksspielbeteiligungsabspaltungsgesetz – 

GlüBetAbG)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Abspaltung von Glücksspielbeteiligungen 

von der NRW.BANK Anstalt des öffentlichen 
Rechts und über die Einwilligung zur 

Verschmelzung der Finanzierungsgesellschaft des 
Landes NRW zur Kapitalerhöhung bei der WestLB 

AG mbH mit der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen mbH 

(Glücksspielbeteiligungsabspaltungsgesetz – 
GlüBetAbG)

Vom 30. Mai 2023

§ 1
Abspaltung

(1) Die NRW.BANK kann als übertragender Rechtsträ-
ger an einer Abspaltung im Sinne des § 123 Absatz 2 des 
Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl.  I 
S. 3210; 1995 I S. 428) in der jeweils geltenden Fassung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes beteiligt sein.

(2) Die NRW.BANK darf das Spaltungsvermögen gemäß 
§ 2 ausschließlich auf solche Rechtsträger übertragen, an 
denen das Land Nordrhein-Westfalen unmittelbar oder 
mittelbar ausschließlich beteiligt ist.

(3) Eine solche Abspaltung ist eine Umwandlung im 
Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes.

§ 2
Spaltungsvermögen

Gegenstand der Abspaltung sind die von der NRW.
BANK gehaltenen Beteiligungen an der Westdeutsche 
Lotterie GmbH & Co. OHG und an der Nordwestlotto in 
Nordrhein-Westfalen GmbH sowie alle sonstigen, dem 
Geschäft dieser Gesellschaften und ihrer Beteiligungen 
zuzuordnenden Gegenstände des Aktiv- und Passivver-
mögens der NRW.BANK, insbesondere solche Gegen-
stände, die steuerlich Sonderbetriebsvermögen I und II 
der NRW.BANK zur Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. 
OHG darstellen.

§ 3
Anwendbarkeit des Umwandlungsgesetzes

(1) Auf die Abspaltung ist das Umwandlungsgesetz nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze entsprechend anzu-
wenden.

(2) Auf die NRW.BANK fi nden hierfür die Vorschriften 
des Umwandlungsgesetzes, die für Aktiengesellschaften 
als übertragende Rechtsträger gelten, entsprechende 
 Anwendung, soweit nicht dieses Gesetz etwas Anderes 
bestimmt.

(3) Eine Zwischenbilanz gemäß § 125 in Verbindung mit 
§  63 Absatz  1 Nummer  3 des Umwandlungsgesetzes ist 
nicht erforderlich.

(4) Das Registergericht darf die Abspaltung nur eintra-
gen, wenn die Schlussbilanz auf einen höchstens acht 
Monate vor der Anmeldung der Eintragung der Abspal-
tung liegenden Stichtag aufgestellt worden ist. Als 
Schlussbilanz darf an Stelle der Bilanz der NRW.BANK 
als übertragendem Rechtsträger auch eine Aufstellung 
des zu übertragenden Vermögens in Form einer Teilbilanz 
verwendet werden, für welche die Vorschriften über die 
Jahresbilanz und deren Prüfung entsprechend gelten. Im 

Übrigen bleibt § 125 in Verbindung mit § 17 Absatz 2 des 
Umwandlungsgesetzes unberührt.

§ 4
Zustimmungserfordernisse

(1) Die zur Wirksamkeit des Spaltungs- und Übernah-
mevertrags erforderliche Zustimmung der Anteilsinha-
ber der NRW.BANK erfolgt durch Beschluss der Ge-
währträgerversammlung. 

(2) Die NRW.BANK bedarf zum Abschluss des Spal-
tungs- und Übernahmevertrags einer Genehmigung des 
für das Innere zuständigen Ministeriums als der staatli-
chen Aufsicht über die NRW.BANK gemäß § 11 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes über die NRW.BANK vom 16. März 
2004 (GV. NRW. S. 126) in der jeweils geltenden Fassung. 
Weitere Zustimmungserfordernisse bleiben unberührt.

(3) Gemäß § 65 Absatz 7 der Landeshaushaltsordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 
(GV. NRW S. 158) in der jeweils geltenden Fassung wird 
in die Abspaltung der in §  2 genannten Beteiligungen 
und in die Verschmelzung der Finanzierungsgesellschaft 
des Landes NRW zur Kapitalerhöhung bei der WestLB 
AG mbH mit der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen mbH eingewilligt.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2028 außer Kraft.

Düsseldorf, den 30. Mai 2023

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2023 S. 313
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